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Von überall das Land im Blick ...
Mediadaten 2026

Preisliste Nr. 51, gültig ab 1. Januar 2026
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Gemacht von Profis für Profis: Das namengebende Leitmedium informiert 
umfassend über Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Kultur.  
Der Stellenmarkt und die themenspezifischen Beilagen der Wochen-
zeitung sind Pflichtlektüre, nicht nur für Fach- und Führungskräfte im 
öffentlichen Bereich.

Publikationen, wie das Landesausschreibungsblatt, liefern relevante  
Bekanntmachungen. Und wer sich bei der Leserschaft prominent in 
Szene setzen will, ist beim Anzeigenservice bestens beraten.

Unsere Geschäftsfelder

Die Mission: komplexe Vergaben so einfach wie möglich machen. Dafür 
setzen unsere Profis auf umfassende Beratung und nutzerzentrierte 
Software. Vergabestellen in ganz Deutschland vertrauen auf die führende 
eVergabe-Lösung, die Schritt für Schritt und rechtskonform durch das 
Vergabeverfahren führt.

Wenn’s dagegen schnell gehen soll, ist unsere webbasierte Innovation 
EVO zur Stelle. Rundum-Service oder Wegbereiter in puncto eVergabe 
gesucht? Gefunden!

Konsequent praxisorientiert: Als Fortbildungsinstitut für die öffentliche 
Hand bietet unsere Akademie ein umfassendes Trainings-Ökosystem.

Für jedes Wissenslevel finden Mitarbeitende passende Angebote.  
Das fängt bei Webinaren zu Personalentwicklung oder Social Media an 
und hört bei speziellen Vergaberechts-Seminaren noch lange nicht auf. 
Besonders beliebt sind unsere individuellen Inhouse-Schulungen oder 
die Karrieremessen. Sie brauchen Eventmanagement-Unterstützung? 
Wir sind für Sie da!

Ob Texten oder Online-Redaktion, Content-Marketing oder Pressearbeit, 
Social Media für Behörden oder die Betreuung von (digitalen) Projekten: 
Unsere Agentur bewegt sich trittsicher auf dem Parkett der Außen- 
darstellung.

Spezialisiert auf nachhaltige und crossmediale Kommunikation in Kultur 
und Tourismus sind wir seit über 20 Jahren kompetenter Lautsprecher 
für Verwaltungen und Kultureinrichtungen. Übrigens nicht nur in  
Baden-Württemberg.
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Grafik der Woche    Informatik als Schulfach

Leserservice
Zentrale 0711 666 01 0
info@staatsanzeiger.de
Aboservice 0711 666 01 44
kundenservice@
staatsanzeiger.de
Anzeigen 0711 666 01 222
anzeigen@staatsanzeiger.de

3,90 Euro

Welche Koalition wird nach
der Wahl im Land regieren?

Läuft alles auf Schwarz-
Grün nach der Landtags-
wahl heraus, oder gibt es
andere Farbenlehren? In
der CDU träumen manche
von einer „Deutschlandko-
alition“. Aber es könnte
auch alles ganz anders

kommen.
Von Rafael Binkowski

Stuttgart.GlaubtmandenUmfra-
gen von SWR und Insa, liegt die
CDU aktuell deutlich vor den Grü-
nen. Politische Beobachter wie
der Stuttgarter Kommunikations-
wissenschaftler Frank Brett-
schneider halten daher ein
schwarz-grünes Bündnis für
wahrscheinlich: „Zu zweit regiert
es sich besser als zu dritt.“
Doch genau diese Farbenlehre

wird in der CDU aktuell gerne in
Zweifel gezogen. Der Spitzenkan-
didat Manuel Hagel gab kürzlich
auf einer Podiumsdiskussion
einer „Deutschlandkoalition“ den
Vorrang. Also einem Bündnis aus
CDU, SPD und FDP. Auf dem CDU-
Parteitag in Heidelberg hieß es
auf den Fluren im Brustton der
Überzeugung: „Wenn es reicht,
machen wir das zu 90 Pro-
zent.“ In Teilen der Unionsba-
sis gibt es eine regelrechte
Sehnsucht, ohne die Grü-
nen zu regieren.

Bei CDU und FDP hoffen
viele auf „Deutschland“

Eine interessante Konstellation
wäre das Dreierbündnis, liegen
doch die in Baden-Württemberg
stark rechtsliberale FDP und die
SPD inhaltlich oftmeilenweit von-
einander entfernt. Etwa bei So-
zialthemen oder den Rechten von
Arbeitnehmern. Der FDP-Landes-
chef Hans-Ulrich Rülke betreibt
indes die „Deutschland-Ampel“
seit Jahren intensiv, sie ist auch
seine einzige Machtperspektive.
Hagel und Rülke wandern gern

zusammen, der SPD-Landeschef
Andreas Stoch betont, er laufe
nicht mit. Aber auch für ihn ist es
die letzte Chance auf eine Regie-

rungsbeteili-
gung. Immer wieder ist von infor-
mellen Gesprächen die Rede, zu-
letzt erkennbar bei den (geschei-
terten) Gesprächen zum „Bil-
dungsfrieden“ im Kloster Beben-
hausen Anfang des Jahres 2025.
Der Politik-Experte Frank Brett-
schneider meint dazu: „Die Frage
ist, ob derWille zum Regieren die
inhaltlichen Differenzen über-
brückenkann.“WaskönntenCDU
und FDP den Sozialdemokraten
anbieten? Eine Verwaltungsre-
form? Mehr Chancengleichheit in
der Bildungspolitik? Eine Landes-

wohnungsbaugesellschaft? Dazu
könnten Sascha Binder (SPD) In-
nenminister und Andreas Stoch
Justiz- oder Kultusminister wer-
den, während die FDP von einem
„Superministerium“ für Wirt-
schaft, Energie und vielleicht so-
gar Verkehr träumt.
Für den Politikwissenschaft-

ler Frank Brettschneider wäre
Voraussetzung für ein solches

Bündnis, dass nicht der kleinste
gemeinsame Nenner regiert, son-
dern jeder der drei Koalitions-
partner ein für ihnwichtiges Her-
zensprojekt durchsetzen darf.
Es bleiben viele Fragezeichen,

zumal offen ist, ob überhaupt die
drei ParteieneineMehrheit erhal-
ten, wenn die Linke wie erwartet
in den Landtag einzieht. Und wa-
gen die drei Parteien das Experi-
ment bei nur ein oder zwei Stim-
men Mehrheit?
Die entscheidende Frage ist,

was sich im neuen Jahr an politi-
scher Dynamik entwickelt. Über
Weihnachten herrscht Wahl-
kampfpause, das Dreikönigstref-

fen der FDP eröffnet den End-
spurt im Wahlkampf. Dann wer-
den Plakate geklebt, Wahlspots
geschaltet, Kompetenzteams vor-

gestellt. Der grüne Spitzenkandi-
dat Cem Özdemir wird dann mit
Winfried Kretschmann durchs
Land reisenmit der Botschaft: Ich
bin sein Nachfolger. Bei der CDU
hofft man, dass die Bekanntheit
des 37-jährigen Manuel Hagel
steigt. Für eine Änderung der
Grundkonstanten reicht beides
aber wohl kaum, wie auch Frank
Brettschneider vermutet: „Die
entscheidenden Impulse kom-
men aus der Bundespolitik.“

Der Bundestrend ist
entscheidend bei der Wahl

Sprich: Liefert der Bundeskanz-
ler Friedrich Merz Reformen ab,
erholt sich gar die wirtschaftli-
che Lage leicht, profitiert die CDU.
Wirdkleinteilig gestritten, kommt
das der AfD zugute.
Die AfD ist durch die Umfragen

zum erklärten „Hauptgegner“ der
CDU geworden, in vielen Wahl-
kreisen werden sich die beiden
Parteien um das Direktmandat
beharken . Eine Koalition mit der
Rechtspartei ist ausgeschlossen.
Der Spitzenkandidat Markus
Frohnmaier tritt im Gegensatz zu
früher adrett und moderat auf,
kandidiert aber nicht für ein
Landtagsmandat.
Sollte die AfD weiter zulegen,

könnte es sogar für Schwarz-Grün
nicht reichen.Dannmüsstenneue
Konstellationen wie Schwarz-
Grün-Rot gesucht werden. Diese
sogenannte Kenia-Koalition gab
es schon 2016 bis 2021 in Sach-
sen-Anhalt. Diese hätte aller-
dings noch mehr Fliehkräfte als
die Deutschlandkoalition.

Grafik: AdobeStock/flycatdesign/Stuemer

Überbrückt der
Wille zum Regieren
die Differenzen?

Frank Brettschneider,
Politikwissenschaftler, zur
Deutschland-Koalition

Mehr zum Thema
Alles zur Landtagswahl finden
Sie online unter
www.staatsanzei-
ger.de/tag/landtagswahl-
2026

Landtagswahl
2026

Jahresrückblick

Die Kandidaten
laufen sich warm,
das Land kriselt
S21 verspätet sich. Die
Wahl wirft ihre Schatten
voraus. Und überall ist
Krise. Seiten 4 und 5

In eigener Sache

Staatsanzeiger:
Nächste Ausgabe
am 9. Januar
Bis dahin wünschen wir
Ihnen angenehme
Weihnachtstage und alles
Gute für das neue Jahr.

Wirtschaft

Kostenlawine
kommt auf
Steinbrüche zu
Beiträge zur Berufs-
genossenschaft bringen
die Steine- und Erden-
industrie in Rage. Seite 13

...an weiterführenden Schulen im Schuljahr 2025/2026 
in Deutschland
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Pflichtfach

Pflichtfach, außer an 
Gymnasien

spätere Einführung 
angekündigt

weder vorhanden, noch 
angekündigt

Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Hessen

Bremen Berlin

Branden-
burg

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Rheinland-
Pfalz

Baden-
Württemberg

Bayern

Schleswig-
Holstein

Nordrhein-
Westfalen

Nieder-
sachsen

Saarland

Hamburg

Eckgespräch

Nicht fliegen ist schöner
Als Evelyn Palla vor einer Woche
in Wien in den Flieger steigt, tut
sie nur, was zu erwarten war.
Jedenfalls, wenn es nach Claus
Weselsky geht. Der Gewerkschaf-
ter hat drei Bahnchefs kommen
und gehen sehen. Sie seien mit
dem Flugzeug und der Dienstli-
mousine gereist und hätten allen-
falls „Prestigefahrten“ unternom-
men – in blank polierten Zügen.
Palla hat angekündigt, die Bahn

„auf links zu drehen“. Dazu passt
nicht ihr Flug, der sich aber mit
dem frühen Sitzungsbeginn be-
gründen lässt: Um 11 Uhr tagt
der S21-Lenkungskreis am Stutt-
garter Flughafen. Doch weiter
geht es mit dem Zug. Palla könn-

te es leichter haben. Eurowings
fliegt um 14.40 Uhr nach Berlin.
Stattdessen begibt sie sich zum
Hauptbahnhof, über den die hal-
be Republik lästert.
Um 15 Uhr startet der ICE mit

elf Minuten Verspätung. Palla
sitzt in der 1. Klasse. Ist das der
„Neustart Bahn“? Dass sie sich
unerkannt unters Volk mischt?
Ungewöhnlich blank poliert sieht
der ICE 596 nach Berlin-Gesund-
brunnen nicht aus. Zwei Zugbe-
gleiter, die noch am Bahnsteig
warten, staunen nicht schlecht,
als sie hören, wen sie da an Bord
haben. Und fangen vermutlich
schon zu beten an, dass keine Mi-
nute hinzukommt. (smic)

Kreis & Kommune

„Wir alle müssen
Einschnitte
mittragen.“

Seite 9
Achim Brötel, Landkreistagspräsident

Politik & Verwaltung

Oettinger zu S21:
„Ich bin kein
Bahn-Ingenieur“
Günther Oettinger bleibt
ein Fan von Stuttgart 21,
sieht jedoch inzwischen
einiges kritisch. Seite 7

23. Dezember 2025 ⸱ 175. Jahrgang ⸱ Nr. 50

und Wirtschaft in Baden-WürttembergWochenzeitung für Politik, Verwaltung
Nah dran an den wichtigen Entwicklungen im Land. Das ist der Staatsanzeiger. Durch seine Nähe
zum Land, den Kommunen und den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft informiert die Wochenzeitung
fundiert und facettenreich über Politik und Verwaltung, Kreis und Kommune, Wirtschaft und Bau, 
Bildung und Wissenschaft, Regionales und Kultur in Baden-Württemberg.

Sonderseiten vertiefen Wirtschaftsthemen. Fachberichte in den regelmäßig erscheinenden Sonderseiten 
nehmen wichtige Themen auf: Bauen im Land, Service für den Mittelstand, Ausschreibung & Vergabe sowie 
Messen & Kongresse liefern den Hintergrund für strategische Entscheidungen und die tägliche Arbeit.

Der Staatsanzeiger bietet hochwertigen unabhängigen Journalismus. Die Wochenzeitung bereitet 
unentbehrliche Fakten verständlich auf und informiert differenziert und tiefgreifend. Gründlich recherchierte 
Berichte und kritische Analysen lassen den Leser hinter die Dinge schauen. Ein Muss für alle, die sich mit 
den Themen Politik, Verwaltung und Wirtschaft in Baden-Württemberg auseinandersetzen.

Zur Print-Ausgabe erscheint der Staatsanzeiger auch als E-Paper. Die mobile Anwendung – optimiert
für Desktop, Tablet und Smartphone – steht bereits freitags ab 7 Uhr zur Verfügung und bietet
eine komfortable Artikelsuche und Vorlesefunktion.

Die Wochenzeitung für Wirtschaft, Politik, Verwaltung 
und öffentliche Ausschreibungen in Baden-Württemberg.
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LKR
Rhein-Neckar-Kreis

SKR
Heidelberg

SKR
Mannheim

LKR
Neckar-Odenwald-Kreis

LKR
Main-Tauber-Kreis

LKR
Schwäbisch Hall

LKR
Hohenlohe-KreisLKR

Heilbronn

SKR
Heilbronn

LKR
Karlsruhe

LKR
Enzkreis

SKR
Pforzheim

SKR
Karlsruhe

SKR
Baden-
Baden

LKR
Rastatt

LKR
Calw

LKR
Ludwigsburg LKR

Rems-Murr-Kreis
LKR

Ostalbkreis

LKR
Heidenheim

LKR
Göppingen

LKR
Esslingen

SKR
Stuttgart

LKR
Böblingen

LKR
Ortenaukreis

LKR
Freudenstadt

LKR
Tübingen

LKR
Reutlingen

LKR
Alb-Donau-

Kreis
SKR
Ulm

LKR
Biberach

LKR
ZollernalbkreisLKR

Rottweil

LKR
Emmendingen

LKR
Schwarzwald-Baar-

Kreis
LKR

Tuttlingen
LKR

Sigmaringen

LKR
Ravensburg

LKR
Bodenseekreis

LKR
Konstanz

LKR
Waldshut

LKR
Lörrach

LKR
Breisgau-Hochschwarzwald

SKR
Freiburg

Leserschaft und Verbreitung

Der Staatsanzeiger für Baden-Württemberg …

	� ist Pflichtlektüre in den Dienststellen von Bund,  
Land und Kommunen

	� wird zu 52 % von Wirtschaftsunternehmen aus 
dem Baubereich bzw. angrenzenden Handels- und  
Dienstleistungsunternehmen gelesen

	� hat einen überdurchschnittlich hohen Leserfaktor 

	� erreicht mehr als 48.000 Leser pro Ausgabe*

	� erscheint wöchentlich freitags durch Postzustellung – 
50 Ausgaben im Jahr

Premium Zielgruppe

	� Entscheider der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg

	� Entscheider der öffentlichen Hand in den rund  
1.100 Gemeinden in Baden-Württemberg

Auflage II/2025 
Druckauflage: 7.750 Exemplare 
Verbreitete Auflage: 7.580 Exemplare 
Aboauflage: 7.290 Exemplare

Abonnentenstruktur

	� Bauwirtschaft/Baunebengewerbe (52 %)

	� Sonstige Wirtschaftsbereiche (27 %)

	� Verwaltungen, Ämter & Behörden (21 %)
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*Ergebnis der Lesermarktstudie Dezember 2023

52 %

21 %

27 %



Anzeigenpreise

Anzeigenschluss 
Mittwochs 15:00 Uhr  
(in Wochen mit Feiertagen 1 Tag früher)

6

Grundpreise €/mm schwarzweiß 4-farbig

Anzeigenteil 4,25 € 4,95 €

Spalten 1 2 3 4 5 6

mm 50,75 105,40 160,05 214,70 269,35 324,00

Alle Preise zzgl. MwSt.

Anzeigenberatung 
	 0711 666 01-222 
	 anzeigen@staatsanzeiger.de 

1/1 Seite 4-farbig

Sonderpreis 	  6.900,- € netto* 
(statt 13.840 €)

1/2 Seite 4-farbig

Sonderpreis 	 4.500,- € netto* 
(statt 6.830 €)

1/4 Seite 4-farbig

Sonderpreis 	 2.500,- € netto* 
(statt 3.415 €)

324 x 466 mm

324 x 230 mm

160 x 230 mm

*Alle Preise zzgl. MwSt. | Großformate/Sonderpreise sind nicht weiter Rabatt- oder AE-fähig, 
zählen nicht in den Abschluss und gelten nicht für Stellenanzeigen

Großformate/FestformateWerbeanzeigen mm-Preise

mailto:anzeigen%40staatsanzeiger.de?subject=Anfrage


Sonderplatzierungen

7

Umwelthilfe
verklagt Brauerei
des Landes
Grafenhausen. Die Deutsche
Umwelthilfe (DUH) hat gegen
dieBadische Staatsbrauerei Rot-
haus Klage eingereicht. Nach
Auffassung der DUH ist eine
Werbeaussage der Brauerei ir-
reführend. Das Unternehmen
aus dem Südschwarzwald, das
zu 100 Prozent dem Land Ba-
den-Württemberg gehört, wirbt
mit der Aussage „Klimapositiv
2030“, hat den Umweltschüt-
zern zufolge aber nicht ausrei-
chende Informationen für die
Verbraucher bereitgestellt, wie
dieses Ziel erreicht werden soll.
Mit dem Klimaschutz-Ver-

sprechen verschaffe sich Rot-
haus einen unfairen Wettbe-
werbsvorteil und täusche die
Verbraucher, begründete DUH-
Bundesgeschäftsführer Jürgen
Resch die Klage. Die Brauerei
bleibe in ihrer Erklärung vage.
Rothaus hingegen weist die

Vorwürfe vehement zurück.
„DieKlage ist fürunsnicht nach-
vollziehbar», sagte Vorstandsre-
ferentin Ann-Kristin Lickert.
Resch sei bereits im Vorfeld in
die Brauerei eingeladen wor-
den, damit sich die DUH vor Ort
ein Bild machen könne. Das
Unternehmen verfolge seit vie-
len Jahren konkrete Maßnah-
men zur Verringerung seiner
Kohlendioxid-Emissionen. (lsw)

Land und Leute

Der Chefsessel bei AMG, der
Sportwagen-Tochter von Merce-
des, gilt spätestens seit Ola Källe-
nius als Job, der auf höhere Wei-
hen vorbereitet. Denn der heuti-
ge Mercedes-Vorstandschef
stand drei Jahre lang an der Spit-
ze der Affalterbacher Luxusauto-
Manufaktur bevor er in den Vor-
stand einzog und 2019 dessen
Vorsitz übernahm. Ob Stefan
Weckbach diesen Aufstieg eben-
falls schafft, ist noch offen, sicher
ist aber, dass er ab Sommer
nächsten Jahres oberster Chef
von AMG wird. Für den Endvierzi-
ger bedeutet die neue Aufgabe
gleichzeitig eine Rückkehr in die
Region Stuttgart. Denn Weckbach
begann seine Karriere bei Por-
sche und wurde zum Vertrauten
von Porsche- und VW-Chef Oliver
Blume. Der holte ihn 2023 als
Chefstratege nach Wolfsburg,
doch Ende November schied der
promovierte Betriebswirt bei
Volkswagen aus. (sta)

Stefan
Weckbach

Foto: Volkswagen AG

Vor drei Jahren kam Daniel Kinds-
vogel zur Unfallkasse Baden-
Württemberg (UKBW) als Abtei-
lungsleiter „Finanzen, Mitglieder
und Services“. Nun macht der 43-
Jährige den nächsten Karriere-
schritt. Die Unfallkasse hat ihn
zum stellvertretenden Geschäfts-
führer berufen. Tanja Hund, die
seit vier Jahren an der Spitze der
Unfallversicherung für öffentliche
Bedienstete und Mitarbeiter öf-
fentlicher Unternehmen im Land
steht, will die UKBW gemeinsam
mit ihrem neuen Tandempartner
„kraftvoll weiterentwickeln.“
Kindsvogel hat Betriebswirt-
schaftslehre an der Fachhoch-
schule Heidelberg studiert und
war danach bei Steuerberatungs-
und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften tätig. 2012 wechselte er
in den Finanzbereich eines regio-
nalen Energieversorgers. In der
UKBW war er bislang unter ande-
rem für die Digitalisierung zu-
ständig. (sta)

Daniel
Kindsvogel

Foto: Sebastian
Weindel

Kurz notiert

Riesen-Batterie
statt Kernkraftwerk
Philippsburg. Auf dem ehemali-
gen Kernkraftwerksgelände in
Philippsburg bei Karlsruhe will
die EnBW ab dem Frühsommer
2026 einen der größtenBatterie-
speicher Deutschlands bauen.
Der deckt den Angaben zufolge
rechnerisch den täglichen
Strombedarf von rund 100 000
Haushalten. Der Energiekon-
zern will dafür einen niedrigen
bis mittleren dreistelligen Mil-
lionenbetrag investieren, ohne
staatliche Förderung. (sta)

Turbinenbauer Voith will
2500 Stellen streichen
Heidenheim. Beim Maschinen-
und Anlagenbauer Voith mit
Hauptsitz in Heidenheim könn-
ten rund 2500 Stellen wegfal-
len. Deutschland nehme bei den
Überlegungen eine Schlüsselrol-
le ein. Konkrete Entscheidun-
gen zu Standorten oder Berei-
chen sind laut Voith noch nicht
getroffen. Der Turbinenspezia-
list beschäftigt weltweit rund
25 000 Menschen. (lsw)

Südwesten liegt bei
Glasfaser weit zurück
Heidelberg. Beim Ausbau von
schnellem und stabilem Glasfa-
ser-Internet hinkt Baden-Würt-
temberg im Bundesvergleich
deutlich hinterher. Das geht aus
einer Analyse des Heidelberger
Vergleichsportals Verivox her-
vor. Die Glasfaserversorgung im
gesamten Land liegt der Analy-
se zufolge bei 29,8 Prozent. Im
Bundesländervergleich bildet
Baden-Württemberg gemein-
sammit dem Saarland und Thü-
ringen das Schlusslicht. (lsw)

Mehr Arbeitstage
im nächsten Jahr
Wiesbaden. Im neuen Jahrmüs-
sen Arbeitnehmer im Durch-
schnitt 2,4 Tage mehr als 2025,
wie das Statistische Bundesamt
errechnet hat. Hauptgrund sei,
dass Feiertage wie der 3. Okto-
ber und der zweiteWeihnachts-
tag aufsWochenende fallen. Ein
Arbeitstag mehr führt im
Schnitt zu einemAnstieg des BIP
um 0,1 Prozentpunkte. (sta)

Kleine Investoren verlieren
beim Solarstrom den Anschluss

Der Solarmarkt wird zu-
nehmend von professionel-
len Investoren geprägt.

Wer mit Photovoltaik heute
Geld verdienen will, kann
das nur noch in Kombina-
tion mit Batteriespeichern.
Für kleinere Investoren
wird der Einstieg in den

Markt schwieriger.
Von Andreas Kempf

Stuttgart. Die Zeiten, als allein die
Stromeinspeisung für die Kalku-
lation von Investitionen in Solar-
stromanlagen entscheidend war,
sind vorbei. Zu diesem Schluss
kommen Experten bei einem
Branchentreffen in Stuttgart.
„Der Solarmarkt professionali-
siert sich zunehmend“, zieht An-
dreas Schlumberger Bilanz. Der
Geschäftsführer des Solar-Clus-
ters Baden-Württemberg, das
rund 70 Unternehmen und For-
schungseinrichtungen aus dem
Südwesten vereint, sieht das als
Folge neuer gesetzlicher Regelun-
gen. Denn der Wandel ist poli-
tisch gewollt.

Wenn zu viel Strom im Netz
ist, fällt die Vergütung aus

Im Februar ist das „Solarspitzen-
gesetz“ in Kraft getreten. Darin
hatte noch die vorige Ampel-Ko-
alition die Einspeisevergütung
neu geregelt. So gibt es für neue
PV‑Anlagen, die seit dem 25. Fe-
bruar 2025 ans Netz gehen, in
Stunden, wenn es zu viel Strom
gibt, keine Einspeisevergütung
mehr. Grund ist, dass an der
Strombörse immer öfter Negativ-
preise aufgerufen werden. Dies
passiert vor allem im Sommer,
wenn Solar- und Windkraftanla-
gen mehr produzieren, als ge-
braucht wird. Während der
Strompreis an der Börse im Jahr
2022 an insgesamt 59 Stunden im
negativen Bereich lag, waren es
allein bis Ende November dieses
Jahres bereits 576 Stunden.
Bislang mussten die Energie-

versorger den Strom der kleinen
PV-Anlagen immer abnehmen.
Für neue Anlagen entfällt diese
Pflicht nun. Das erschwert die
Kalkulation von Kleinbetreibern.

Zwar wird die Zeit mit entgange-
ner Vergütung an die Förderzeit
von 20 Jahren angehängt, so dass
kein finanzieller Nachteil entste-
hen soll. Doch die längere Kapital-
bindungundVerzinsung führtda-
zu, dass Solaranlagen später in
die Gewinnzone kommen. Die
großen Betreiber versuchen, die
Hürde der negativen Preise mit
riesigen Batteriespeichern zu um-
gehen. Dort wird der Strom „zwi-
schengelagert“, bis Nachfrage
und damit die Preise – beispiels-
weise in den Abendstunden - wie-
der steigen. Allerdings gehen die
Investitionen für solche Anlagen
in die Hunderttausende. Ein
Grund, weshalb das Solarge-
schäftmehrundmehrvon finanz-
kräftigen Marktteilnehmern
übernommen wird. Diese sind in
der Lage, ihren Strom ohne einen
Versorger direkt zu vermarkten.
Der Zurückhaltung bei kleinen,

privaten Investoren geht auch auf
gestiegene Zinsen, die schwierige

Wirtschaftslage sowie stark ge-
stiegene Installationskosten zu-
rück, so Schlumberger. Die hohe
Auslastung der Fachbetriebe ha-
be für einen Preisschub gesorgt.
Da helfe es wenig, dass Solarmo-
dule chinesischer Hersteller im-
mer günstiger werden.
Aus Sicht der Solarbranche

dürfte der Bau von PV-Anlagen
dennoch interessant bleiben.
Grund ist der wachsende Strom-
bedarf für Wärmepumpen, E-
Autos und Rechenzentren sowie
die zunehmende Elektrifizierung
in der Industrie. Allerdings sind
Energiewirtschaft und Politik
über den künftigen Bedarf un-
eins. Wirtschaftsministerin Kat-
herina Reiche (CDU) rechnet bis
2030 mit rund 600 Terawattstun-
den. Die Experten der baden-
württembergischen Solarwirt-
schaft erwarten dagegen mindes-
tens 700 Terawattstunden. Bis
2050 soll die Nachfrage sogar auf
1100 Terawattstunden ansteigen.

Schlumberger fordert eine realis-
tische Grundlage. „Wer den Ver-
brauch künstlich absenkt, schafft
eine Scheinsicherheit – und ris-
kiert eine Versorgungslücke in
den 2030er- und 2040er-Jahren.
Das ist klimapolitisch unverant-
wortlich und energiepolitisch
fahrlässig.“

Baugenehmigungsverfahren
verhindern PV-Ausbau

Die Branche fordert den Abbau
von Bürokratie und einfachere
Genehmigungsverfahren. So kön-
nen die Investoren zwar schnell
auch große Solarfelder aus dem
Boden stampfen. Doch oft fehlt es
am geeigneten Umspannwerk,
das den Strom bündelt und ins
Hochvoltnetz einspeist. Dafür gel-
ten immer noch die bisherigen
Baugenehmigungsverfahren.
Und die kosten Zeit. An dieser
Hürde scheitern derzeit viele Pro-
jekte der Solar und Windkraft.

Gestiegene Zinsen und
Installationskosten
bremsen den Ausbau
der Photovoltaik.
Foto: IMAGO/imagebroker

Der Solarmarkt
professionalisiert sich

zunehmend.

Andreas Schlumberger,
Geschäftsführer des Solar-

Clusters Baden-Württemberg

Das Land will Hightech-Start-ups
direkt mit Risikokapital versorgen

Die Überschüsse der L-Bank sollen in eine neue Landesgesellschaft fließen

Stuttgart. „Wir wollen eine Fi-
nanzierungslücke schließen“, be-
gründete Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann (Grüne) die
Gründung einer neuen Landesge-
sellschaft namens BW-Capital. Sie
soll Start-ups aus der
Technologiebranche, aber auch
innovativen Mittelständlern
künftig Risikokapital zur Verfü-
gung stellen. „Wir wollen die
Markteinführung neuer Techno-
logien finanziell unterstützen“,
erklärte Wirtschaftsministerin
Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU)
nach der Kabinettssitzung, in der
die Landesregierung grünes Licht
für die neue Landestochter gege-
ben hatte.
Bei genauer Betrachtung wei-

tet das Land sein Engagement bei
der Unterstützung junger High-
tech-Unternehmen aber nicht
aus, sondern schichtet die Mittel
um.Denngespeistwerdensoll der
Kapitalstock der neuen Landesge-
sellschaft aus den Überschüssen
derL-Bank. ImkommendenFrüh-
jahr sollen 50 Millionen Euro als
Startkapital an die BW-Capital
fließen, so Hoffmeister-Kraut.

Bislang hatte die staatliche För-
derbank die Millionen für eigene
Wagniskapital-Instrumente ein-
gesetzt. Weil das Engagement der
L-Bank aber in diesem Bereich in-
zwischen auf 350 Millionen Euro
angewachsen ist, wäre die L-Bank
künftig starken regulatorischen
Vorschriften unterworfen, wenn
sie die Expansion
fortsetzen würde,
erklärte Finanz-
minister Danyal
Bayaz. Demwill
das Land entge-
hen. „Wir wol-
len mehr Freihei-
ten bei der Förde-
rung haben“, be-
gründete der
Grünen-Politi-
ker die Ausla-
gerung in
eine neue
Gesell-
schaft.
Ganz

außen vor
ist die L-
Bank aber
dennoch

nicht. Denn sie soll das operative
Geschäft von BW-Capital führen.
Kretschmann und seine Minis-

ter haben bei der Bereitstellung
von Risikokapital vor allem
Unternehmen im Auge, die den
Hochlauf ihrer Produktion star-
tenwollen und dafür viel Geld be-
nötigen.Mit demEinstiegdesLan-
des soll verhindert werden, dass
Geldgeber aus dem Ausland
dominieren und die Start-ups
dann ins Land der Unterstützer
abwandern.

Als Branchen, die vorrangig
unterstützt werden sollen,

nennt die Landesregie-
rung die Rüstung,
Künstliche Intelli-
genz, Quantentech-
nologie und Digita-
lisierungstechno-
logie, aber auch
Biotechnologie
und Medizintech-
nik. (jüs)

Finanzminister Da-
nyal Bayaz will
Start-ups stärken.
Foto: Imago/Arnulf Hettrich
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Von Bürokratie,
Bogensport und
Bebauungsplänen

Philipp Rudolf

B ogenschießen ist eine
meditative Kunst: tief
durchatmen, loslassen,

den Pfeil fliegen lassen. Die Ge-
nehmigungspraxis für einen Bo-
gensport-Parcours in Deggen-
hausertal hingegen zittert wie
eine unruhige Hand – der Pfeil
schlingert über die Behörden-
ebenen. Verfehlt er das Ziel?
Der Gemeindeverwaltungs-

verband im Bodenseekreis for-
dert für den Parcours einen Be-
bauungsplan. Das Verfahren
halte man selbst für überzogen
– aber man folge eben der Linie
des Regierungspräsidiums Tü-
bingen. Die Betreiber wandten
sich schließlich an den Landtag.
Ihre mobilen Gummiziele, sa-
gen sie, seien nun wirklich keine
„Bauwerke“. Für andere Par-
cours, etwa im Regierungsbe-
zirk Freiburg habe es kaum Auf-
lagen gegeben.
Die FDP im Landtag hat sich

der Sache nun in einer Kleinen
Anfrage angenommen. Sie woll-
te wissen, warum es am Boden-
see einen Bebauungsplan in epi-
scher Länge braucht, während
anderswo ein freundlicher An-
ruf und ein Lageplan genügen.
Das Ministerium für Landesent-
wicklung undWohnen antworte-
te, dass der Außenbereich vor
Bebauung geschützt werden
müsse.Hier sei dasBaurecht lan-
desweit einheitlich. Der Vollzug
hingegen nicht: Jeder Bezirk ent-
scheidet im Einzelfall.
Vielleichtwäredie Lösung, den

Genehmigungsprozess als offi-
ziellen Bogensport anzuerken-
nen. Dann gäbe es klare Regeln,
transparente Wertung, viel-
leicht sogar eine Landesmeister-
schaft. Und wer den 200-seiti-
gen Bebauungsplan ohne Zit-
tern unterschreibt, bekommt Ex-
trapunkte für innere Ruhe.

Verbände für mehr
sozial geförderten
Wohnraum
Stuttgart. Der Wohnungsmarkt
trage immer mehr zur sozialen
Exklusion bei, warnt die Liga
der freien Wohlfahrtspflege in
Baden-Württemberg (Liga-BW).
Auf 1000 Miethaushalte kämen
derzeit nur 21 Sozialwohnun-
gen, teilte die Liga mit. Die ak-
tuelle jährliche Neubauleistung
in Baden-Württemberg reiche
bei Weitem nicht aus, um den
vorhandenen Bedarf von etwa
260 000 Sozialwohnungen zu
decken.
Die Liga-BW begrüßt die von

der Landesregierung geplante
Verlängerung der Mietpreis-
bremse, der Kappungsgrenze
und der Kündigungssperrfrist
bis Ende2029. Sie kritisiert aber,
dass künftig einige Kommunen
aus dem Geltungsbereich der
Mietpreisbremse herausfallen
sollen. Auch werde mit den ge-
planten Maßnahmen allein die
Wohnungskrise nicht zu lösen
sein. Neubauprojekte brauch-
ten bessere Rahmenbedingun-
gen und mehr Förderung, for-
dert die Liga-BW. (epd)

Stuttgart 21: Stadt zieht Verfassungsbeschwerde zurück
Ein Gutachten entschärft die Bahnrechtsfrage für das geplante Rosensteinquartier

Stuttgart. Der Bau des geplanten
Rosensteinviertels in Stuttgart hat
zwei Hürden genommen. Der Ge-
meinderat hat die Kommunalver-
fassungsbeschwerde gegen Para-
graf 23 des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes zurückgezogen. Ein
Rechtsgutachten kommt zu dem
Schluss, dass die Gleisflächen vor
dem Hauptbahnhof nach der Re-
form des Gesetzes für Wohnzwe-
cke genutzt werden können.

Offene Fragen bestanden
trotz Reform weiterhin

Die frühereAmpel-Regierunghat-
te den Passus in das Allgemeine
Eisenbahngesetz aufgenommen.
Er sah vor, dass ehemalige Gleis-
flächen nur entwidmet werden
dürfen, wenn ein „überragendes
öffentliches Interesse“ besteht –
etwa für militärische Zwecke
oder für Anlagen der erneuerba-
ren Energien. Bauprojekte wie
dasRosensteinviertelwärendem-
nach nicht realisierbar .
Die Stadt Stuttgart sah dadurch

den Bau von bis zu 5700Wohnun-

gen gefährdet und reichte Ende
vergangenen Jahres eineKommu-
nalverfassungsbeschwerde ein.
Zwar änderte der Bundestag

das Gesetz im Sommer, doch blieb
aus Sicht von Experten unklar,
wann die Entwidmung zulässig
ist. Demnach entfällt das Erfor-
dernis eines überragenden öf-

fentlichen Interesses nur, wenn
eine Strecke nicht mehr benötigt
wird, dauerhaft nicht genutzt
wird oder Ersatz vorhanden ist –
und die Wiederinbetriebnahme
nicht verhindert wird. Ob dies in
Stuttgart zutrifft, war umstritten.
Der Bundesrat forderte die Bun-
desregierung zu einer klärenden

Entschließung auf. Zudem hatten
Rechtsexperten weiterhin ein
Verkehrsbedürfnis für die Gäu-
bahnstrecke erkannt.
Das Rechtsgutachten kommt je-

doch zu dem Ergebnis, dass bei
einem „funktionalen Streckenbe-
griff“ die Wiederinbetriebnahme
nicht verhindert wird, wenn für
die Strecke Ersatz geschaffen
wurde. Genaudies verspricht sich
die Stadt vom neuen Tiefbahn-
hof. Und für die Gäubahn ist eine
Anbindung zum neuen Tiefbahn-
hof über den Pfaffensteigtunnel
geplant. Eine Verfassungsbe-
schwerde sei daher nicht mehr
notwendig, ebenso die Klarstel-
lung durch den Bundestag.
Zudem stellte der Gemeinderat

die Unzulässigkeit des Bürgerbe-
gehrens gegen die Bebauung Teil-
gebiets A2 fest. Das erforderliche
Quorum von 20 000 Unterschrif-
ten wurde knapp um 165 ver-
fehlt. Das Bebauungsplanverfah-
ren wird fortgeführt. Planung,
Rückbau, Geländeanpassung und
Erschließung des Rosensteinvier-
tels sollen bis zu 1,6 Milliarden

Euro kosten. Der Rückbau der
Gleise soll laut Stadt „zügig nach
der kompletten Eröffnung des
neuen Hauptbahnhofs Mitte 2027
beginnen“. Somit könnten ab An-
fang der 2030er‐Jahre die ersten
Maßnahmen starten.

Gegner: Regierungspräsidium
soll Planungskosten prüfen

Für die Fraktion „Linke SÖS Plus“
im Gemeinderat ist das Baupro-
jekt angesichts der angespannten
städtischen Haushaltslage nicht
umsetzbar. Statt Millionen an Pla-
nungskosten auszugeben, sollten
die geplanten Kürzungen im Kul-
turbereich vermieden und die
Kita-Gebühren auf dem Stand be-
lassen, auf dem sie sind.
Die Fraktion habe nun das Re-

gierungspräsidium eingeschaltet,
„umprüfen zu lassen, ob die Stadt
erhebliche finanzielle Ressour-
cen für einStadtentwicklungspro-
jekt investieren darf“, so Spre-
cher Hannes Rockenbauch, der
auch Vertrauensperson des Bür-
gerbegehrens war. (ru)

Auf den Gleisflächen am Stuttgarter Hauptbahnhof soll das größte
Stadtbauprojekt seit 100 Jahren entstehen. Foto: Arnim Kilgus

Pforzheims OB Peter Boch steht
wegen Nebentätigkeit in der Kritik

Peter Boch muss sich der-
zeit für seinen Nebenjob in
einer Coachingagentur für
Führungskräfte rechtferti-
gen. Die Regionalgruppe
von Transparency Interna-
tional stuft dieses Engage-

ment als kritisch ein.

Von Philipp Rudolf

Pforzheim. Nicht wenige Bürger-
meister bieten ihre berufliche Er-
fahrung in Form von Beratungen
an. Manche werden Coaches, an-
dere schreiben Bücher oder hal-
ten Vorträge. Die meisten aller-
dings erst nach ihrer aktiven Zeit.

Pforzheims Oberbürgermeister
hat nun zu Beginn seiner zwei-
ten Amtsperiode in der 135 000
Einwohner-Stadt ein zweites
Standbein aufgebaut. Er gründe-
te das Beratungsunternehmen
„Peter Boch Consulting“ und bie-
tet als zertifizierter Coach Füh-
rungskurse an. Auf der Home-
page von Peter Boch Consulting
wirbt er unter anderem für seine
„Masterclasses“: „Menschen
überzeugen“, „Führen mit Wir-
kung“ und „Souverän vor der Ka-
mera“: Kostenpunkt 129 Euro.
Und er kündigt ein Buch an: „Füh-
rung. Macht. Einsam“.
Das Regierungspräsidium

Karlsruhe hat Bochs Nebentätig-

keit genehmigt, berichten Me-
dien einhellig. Als das neue Betä-
tigungsfeld vergangene Woche
publik wurde, sorgte das in der
Öffentlichkeit und Teilen des Ge-
meinderats für Kritik: „Wir fin-
den es fragwürdig, dass ein Ober-
bürgermeister einer Großstadt
nebenher eine Firma gründet in
einem Bereich, der zum Teil Auf-
gabe der Stadtverwaltung selbst
ist“, teilten die Stadträte der Frak-
tionsgemeinschaft „Grüne, Linke
und Wir in Pforzheim“ mit.
Offensichtlich sei Boch nicht

ausreichend ausgelastet. Das ver-
wundere, dennes gebevielewich-
tige Aufgaben, für die die Bürger
der Stadt einen handlungsfähi-
gen Oberbürgermeister gewählt
haben, so die Räte.

Für Nebentätigkeiten gibt
es klare Regeln

Nebentätigkeiten von Bürger-
meistern sind üblich und meist
unproblematisch – solange sie
klar vomHauptamt getrennt blei-
ben und keine Interessenkonflik-
te erzeugen, erklärt Jürgen Louis,
Leiter der Regionalgruppe von
Transparency International und
Bürgermeister in Rheinhau-
sen (Kreis Emmendingen).
Kritisch wird es, wenn
Nebenjobs inhaltlich nahe
amAmt liegen. „Je näher die
von einem Beamten ausge-
übte entgeltliche Nebentätig-
keit inhaltlich an seinemHaupt-
amt ist, desto größer ist die zu
befürchtende Interessenkol-
lision“, betont Louis, promo-
vierter Jurist und wie Boch
Christdemokrat. Beispiels-
weise sollte ein Polizeibeam-
ter nicht nebenberuflich im Si-
cherheitsgewerbe tätig sein.
Genau hier touchieren die

Standards der Compliance-
Wächter das Vorgehen
Bochs: Denn seine Consul-
ting-Homepage verweist aus-
drücklich auf sein Amt als „am-
tierender Oberbürgermeister“ –
und verbinde damit private Ange-
bote mit demWahlamt.
Transparency International de-

finiert Korruption als Miss-

brauch anvertrauter Macht zum
privaten Nutzen oder Vorteil. Im
Falle von Peter Boch sei die hier
betonte Verknüpfung zwischen
den privatwirtschaftlichen Con-
sulting-Angeboten und dem
Wahlamt kritisch zu sehen, er-
klärt Louis.
Hier sollte bereits jeder böse

Schein einer möglichen Interes-
senkollision zwischen der Amts-
ausübung als Oberbürgermeister
und der nebenberuflichen Über-
nahme von Coachings vermieden
werden; nach Ende des Amts ist

dies unproblematisch, so Louis
weiter.
Grundsätzlich unterliegen

Nebentätigkeiten von Bürger-
meistern und Oberbürgermeis-
tern klaren gesetzlichen Vorga-
ben. Diese müssen angezeigt wer-
den, und in denmeisten Fällen ist
vorab eine Genehmigung erfor-
derlich. Zuständig dafür ist die je-
weilige Rechtsaufsichtsbehörde.
Eine Erlaubnis darf nicht er-

teilt werden, wenn dienstliche In-
teressen berührt sein könnten, et-
wa durch mögliche Interessen-

konflikte, Beein-
trächtigung der
Unparteilich-
keit, negative
Auswirkun-
gen auf das
Ansehen des
Amtes oder
eine zu hohe
zeitliche Be-
lastung. Als
Orientie-
rungswert gilt
hierfür laut
Städtetag,
dass die zu-
sätzliche
Arbeit nicht

mehr als ein Fünftel der regulä-
renWochenarbeitszeit beanspru-
chen darf.
Finanziell gelten ebenfalls

Grenzen: Für bestimmte Tätigkei-
ten besteht eine Ablieferungs-
pflicht an die Kommune. Grund-
sätzlich sollen Nebentätigkeiten
nur in der Freizeit ausgeübt wer-
den – schließlich müssen Ober-
bürgermeister jährlich eine Er-
klärung abgeben, die Art, Um-
fang und Vergütung des Neben-
erwerbs offenlegt. EineVeröffent-
lichungspflicht, wie im Nachbar-
land Rheinland-Pfalz, gibt es hier-
zulande jedoch nicht.

Erklärung über Art, Umfang
und Vergütung

Eine typische Nebentätigkeit von
Bürgermeistern kreisangehöri-
ger Kommunen ist das Mandat in
den Kreistagen. Im Fall größerer
Städte kommen häufig Aufgaben
in städtischen Gesellschaften wie
Stadtwerken hinzu, bei denen der
Bürgermeister die Interessen der
Stadt vertritt.
Viele Bürgermeister sind zu-

dem als Lehrbeauftragte an den
Hochschulen für öffentliche Ver-
waltung tätig oder sitzen im Ver-
waltungsrat einer Sparkasse.
„Diese Ämter sind zumeist unpro-
blematisch, da sie keine unmittel-
baren Interessenkollisionen mit
dem Hauptamt begründen“, er-
klärt Louis.

Jeder böse Schein
einer möglichen

Interessenkollision
sollte vermieden

werden.

Jürgen Louis,
Leiter der Regionalgruppe von
Transparency International und
Bürgermeister von Rheinhausen

Mehr zum Thema
Weitere Informationen
finden Sie unter:
https://peterboch-
consulting.de

Oberbürgermeister
Peter Boch berät im
Nebenjob mit seiner
Consulting-Firma

Führungspersonen.
Foto: AdobeStock/Montage Wirth
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Stellenmarkt im Jobportal und Bundles

Karriereportal eStellen 
Unser Jobportal eStellen.de ist speziell auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet. Auch online buchbar unter www.eStellen.de.

eStellen-Aufträge werden von unserer hauseigenen  
Janes Agentur bearbeitet und abgerechnet. Preise der 
eStellen sind nicht weiter Rabatt.- und AE-fähig.

9

Anzeigenberatung 
	 0711 666 01-222 
	anzeigen@staatsanzeiger.de 

JETZT BUCHEN

850€
(zzgl. MwSt., nicht Rabatt- und AE-fähig)

pro Vakanz

PURE
ONLINE ONLY
 
30 Tage Laufzeit

 ■ Hybrid-Design zur optimierten  
Darstellung auf allen Endgeräten

 ■ Templatebasiert nach Muster- 
vorlagen und Google-Optimierung

 ■ E-Mail-Versand an Abonnenten

 ■ Refresh nach 14 Tagen

PLUS
ONLINE ONLY
 
30 Tage Laufzeit

 ■ Hybrid-Design zur optimierten  
Darstellung auf allen Endgeräten

 ■ Templatebasiert nach Muster- 
vorlagen und Google-Optimierung

 ■ E-Mail-Versand an Abonnenten

 ■ Refresh nach 14 Tagen

 ■ inkl. 1x Teaser-Anzeige im Staatsanzeiger 
in der nächstmöglichen Ausgabe mit  
Logo / Stelle / QR-Code 
 

Bauverwaltung (m/w/d) 
Gemeinde Lenningen

JETZT BUCHEN

950€
(zzgl. MwSt., nicht Rabatt- und AE-fähig)

pro Vakanz

TOP 200
ONLINE PRINT BUNDLE
 
30 Tage Laufzeit

 ■ Hybrid-Design zur optimierten  
Darstellung auf allen Endgeräten

 ■ Templatebasiert nach Muster- 
vorlagen und Google-Optimierung

 ■ E-Mail-Versand an Abonnenten

 ■ Refresh nach 14 Tagen

 ■ inkl. Top-Platzierung / Logoleiste  
auf eStellen

 ■ inkl. 1x Farbanzeige im Staatsanzeiger  
in der nächstmöglichen Ausgabe bis  
200 mm, 4-farbig im Wert von 990€

 ■ inkl. Anzeigenerstellung 

JETZT BUCHEN

1.150€
(zzgl. MwSt., nicht Rabatt- und AE-fähig)

BELIEBT!

pro Vakanz

ÖFFENTLICHER DIENST
ONLINE BUNDLE

 
30 Tage Laufzeit

 ■ Hybrid-Design zur optimierten  
Darstellung auf allen Endgeräten

 ■ Templatebasiert nach Muster- 
vorlagen und Google-Optimierung

 ■ E-Mail-Versand an Abonnenten

 ■ Refresh nach 14 Tagen

JETZT BUCHEN

1.650€
(zzgl. MwSt., nicht Rabatt- und AE-fähig)

pro Vakanz

https://www.estellen.de/
mailto:anzeigen%40staatsanzeiger.de?subject=Anfrage


Klimaneutral trotz  knapper Kassen

KOMMUNALER KLIMASCHUTZ: ANTWORTEN, FÖRDERMITTEL, KONKRETE ANGEBOTE

Durchblick

Tageszeitungen

Online-Jobportale

Amts- und Wochenblätter

Social-Media Kanäle

Fachzeitschriften

Für den

Beilagen & Flyerverteilung
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Für Beilagen und Flyer bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diese 
zuverlässig im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg mit sicherer 
Zustellung per Post beizulegen. 

Menge 
Gesamtmenge	 8.000 Exemplare 
Mindestmenge	 5.000 Exemplare

Format
Mindestgröße	 105	x	210	mm 
Maximalgröße	 255	x 350	 mm

Beilagenmuster 
Bitte 14 Tage vor Beilagentermin ein 
Muster-PDF an anzeigen@staatsanzeiger.de 
zur Prüfung zusenden.

Anlieferung
Ungeheuer + Ulmer KG GmbH & Co. 
c/o Beilage Staatsanzeiger BW 
Körnerstraße 14-18 
71634 Ludwigsburg

Gesamtauflage	 8.000 Beilagen / Flyer 
Gesamtpreis	 1.200,- € netto bis 25 g

Alle Preise zzgl. MwSt. |  
Beilagen über 25 g / je weitere 5 g 25€ netto Aufpreis je 1000 Beilagen

Beilagenberatung 
	 0711 666 01-222 
	 anzeigen@staatsanzeiger.de 

Grafik der Woche    Informatik als Schulfach

Leserservice
Zentrale 0711 666 01 0
info@staatsanzeiger.de
Aboservice 0711 666 01 44
kundenservice@
staatsanzeiger.de
Anzeigen 0711 666 01 222
anzeigen@staatsanzeiger.de

3,90 Euro

Welche Koalition wird nach
der Wahl im Land regieren?

Läuft alles auf Schwarz-
Grün nach der Landtags-
wahl heraus, oder gibt es
andere Farbenlehren? In
der CDU träumen manche
von einer „Deutschlandko-
alition“. Aber es könnte
auch alles ganz anders

kommen.
Von Rafael Binkowski

Stuttgart.GlaubtmandenUmfra-
gen von SWR und Insa, liegt die
CDU aktuell deutlich vor den Grü-
nen. Politische Beobachter wie
der Stuttgarter Kommunikations-
wissenschaftler Frank Brett-
schneider halten daher ein
schwarz-grünes Bündnis für
wahrscheinlich: „Zu zweit regiert
es sich besser als zu dritt.“
Doch genau diese Farbenlehre

wird in der CDU aktuell gerne in
Zweifel gezogen. Der Spitzenkan-
didat Manuel Hagel gab kürzlich
auf einer Podiumsdiskussion
einer „Deutschlandkoalition“ den
Vorrang. Also einem Bündnis aus
CDU, SPD und FDP. Auf dem CDU-
Parteitag in Heidelberg hieß es
auf den Fluren im Brustton der
Überzeugung: „Wenn es reicht,
machen wir das zu 90 Pro-
zent.“ In Teilen der Unionsba-
sis gibt es eine regelrechte
Sehnsucht, ohne die Grü-
nen zu regieren.

Bei CDU und FDP hoffen
viele auf „Deutschland“

Eine interessante Konstellation
wäre das Dreierbündnis, liegen
doch die in Baden-Württemberg
stark rechtsliberale FDP und die
SPD inhaltlich oftmeilenweit von-
einander entfernt. Etwa bei So-
zialthemen oder den Rechten von
Arbeitnehmern. Der FDP-Landes-
chef Hans-Ulrich Rülke betreibt
indes die „Deutschland-Ampel“
seit Jahren intensiv, sie ist auch
seine einzige Machtperspektive.
Hagel und Rülke wandern gern

zusammen, der SPD-Landeschef
Andreas Stoch betont, er laufe
nicht mit. Aber auch für ihn ist es
die letzte Chance auf eine Regie-

rungsbeteili-
gung. Immer wieder ist von infor-
mellen Gesprächen die Rede, zu-
letzt erkennbar bei den (geschei-
terten) Gesprächen zum „Bil-
dungsfrieden“ im Kloster Beben-
hausen Anfang des Jahres 2025.
Der Politik-Experte Frank Brett-
schneider meint dazu: „Die Frage
ist, ob derWille zum Regieren die
inhaltlichen Differenzen über-
brückenkann.“WaskönntenCDU
und FDP den Sozialdemokraten
anbieten? Eine Verwaltungsre-
form? Mehr Chancengleichheit in
der Bildungspolitik? Eine Landes-

wohnungsbaugesellschaft? Dazu
könnten Sascha Binder (SPD) In-
nenminister und Andreas Stoch
Justiz- oder Kultusminister wer-
den, während die FDP von einem
„Superministerium“ für Wirt-
schaft, Energie und vielleicht so-
gar Verkehr träumt.
Für den Politikwissenschaft-

ler Frank Brettschneider wäre
Voraussetzung für ein solches

Bündnis, dass nicht der kleinste
gemeinsame Nenner regiert, son-
dern jeder der drei Koalitions-
partner ein für ihnwichtiges Her-
zensprojekt durchsetzen darf.
Es bleiben viele Fragezeichen,

zumal offen ist, ob überhaupt die
drei ParteieneineMehrheit erhal-
ten, wenn die Linke wie erwartet
in den Landtag einzieht. Und wa-
gen die drei Parteien das Experi-
ment bei nur ein oder zwei Stim-
men Mehrheit?
Die entscheidende Frage ist,

was sich im neuen Jahr an politi-
scher Dynamik entwickelt. Über
Weihnachten herrscht Wahl-
kampfpause, das Dreikönigstref-

fen der FDP eröffnet den End-
spurt im Wahlkampf. Dann wer-
den Plakate geklebt, Wahlspots
geschaltet, Kompetenzteams vor-

gestellt. Der grüne Spitzenkandi-
dat Cem Özdemir wird dann mit
Winfried Kretschmann durchs
Land reisenmit der Botschaft: Ich
bin sein Nachfolger. Bei der CDU
hofft man, dass die Bekanntheit
des 37-jährigen Manuel Hagel
steigt. Für eine Änderung der
Grundkonstanten reicht beides
aber wohl kaum, wie auch Frank
Brettschneider vermutet: „Die
entscheidenden Impulse kom-
men aus der Bundespolitik.“

Der Bundestrend ist
entscheidend bei der Wahl

Sprich: Liefert der Bundeskanz-
ler Friedrich Merz Reformen ab,
erholt sich gar die wirtschaftli-
che Lage leicht, profitiert die CDU.
Wirdkleinteilig gestritten, kommt
das der AfD zugute.
Die AfD ist durch die Umfragen

zum erklärten „Hauptgegner“ der
CDU geworden, in vielen Wahl-
kreisen werden sich die beiden
Parteien um das Direktmandat
beharken . Eine Koalition mit der
Rechtspartei ist ausgeschlossen.
Der Spitzenkandidat Markus
Frohnmaier tritt im Gegensatz zu
früher adrett und moderat auf,
kandidiert aber nicht für ein
Landtagsmandat.
Sollte die AfD weiter zulegen,

könnte es sogar für Schwarz-Grün
nicht reichen.Dannmüsstenneue
Konstellationen wie Schwarz-
Grün-Rot gesucht werden. Diese
sogenannte Kenia-Koalition gab
es schon 2016 bis 2021 in Sach-
sen-Anhalt. Diese hätte aller-
dings noch mehr Fliehkräfte als
die Deutschlandkoalition.

Grafik: AdobeStock/flycatdesign/Stuemer

Überbrückt der
Wille zum Regieren
die Differenzen?

Frank Brettschneider,
Politikwissenschaftler, zur
Deutschland-Koalition

Mehr zum Thema
Alles zur Landtagswahl finden
Sie online unter
www.staatsanzei-
ger.de/tag/landtagswahl-
2026

Landtagswahl
2026

Jahresrückblick

Die Kandidaten
laufen sich warm,
das Land kriselt
S21 verspätet sich. Die
Wahl wirft ihre Schatten
voraus. Und überall ist
Krise. Seiten 4 und 5

In eigener Sache

Staatsanzeiger:
Nächste Ausgabe
am 9. Januar
Bis dahin wünschen wir
Ihnen angenehme
Weihnachtstage und alles
Gute für das neue Jahr.

Wirtschaft

Kostenlawine
kommt auf
Steinbrüche zu
Beiträge zur Berufs-
genossenschaft bringen
die Steine- und Erden-
industrie in Rage. Seite 13

...an weiterführenden Schulen im Schuljahr 2025/2026 
in Deutschland
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Pflichtfach

Pflichtfach, außer an 
Gymnasien

spätere Einführung 
angekündigt

weder vorhanden, noch 
angekündigt

Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Hessen

Bremen Berlin

Branden-
burg

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Rheinland-
Pfalz

Baden-
Württemberg

Bayern

Schleswig-
Holstein

Nordrhein-
Westfalen

Nieder-
sachsen

Saarland

Hamburg

Eckgespräch

Nicht fliegen ist schöner
Als Evelyn Palla vor einer Woche
in Wien in den Flieger steigt, tut
sie nur, was zu erwarten war.
Jedenfalls, wenn es nach Claus
Weselsky geht. Der Gewerkschaf-
ter hat drei Bahnchefs kommen
und gehen sehen. Sie seien mit
dem Flugzeug und der Dienstli-
mousine gereist und hätten allen-
falls „Prestigefahrten“ unternom-
men – in blank polierten Zügen.
Palla hat angekündigt, die Bahn

„auf links zu drehen“. Dazu passt
nicht ihr Flug, der sich aber mit
dem frühen Sitzungsbeginn be-
gründen lässt: Um 11 Uhr tagt
der S21-Lenkungskreis am Stutt-
garter Flughafen. Doch weiter
geht es mit dem Zug. Palla könn-

te es leichter haben. Eurowings
fliegt um 14.40 Uhr nach Berlin.
Stattdessen begibt sie sich zum
Hauptbahnhof, über den die hal-
be Republik lästert.
Um 15 Uhr startet der ICE mit

elf Minuten Verspätung. Palla
sitzt in der 1. Klasse. Ist das der
„Neustart Bahn“? Dass sie sich
unerkannt unters Volk mischt?
Ungewöhnlich blank poliert sieht
der ICE 596 nach Berlin-Gesund-
brunnen nicht aus. Zwei Zugbe-
gleiter, die noch am Bahnsteig
warten, staunen nicht schlecht,
als sie hören, wen sie da an Bord
haben. Und fangen vermutlich
schon zu beten an, dass keine Mi-
nute hinzukommt. (smic)

Kreis & Kommune

„Wir alle müssen
Einschnitte
mittragen.“

Seite 9
Achim Brötel, Landkreistagspräsident

Politik & Verwaltung

Oettinger zu S21:
„Ich bin kein
Bahn-Ingenieur“
Günther Oettinger bleibt
ein Fan von Stuttgart 21,
sieht jedoch inzwischen
einiges kritisch. Seite 7
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Amtliche und 
öffentliche 
 Bekanntmachungen, 
Verschiedenes
Amtliches, Insolvenz-
mitteilungen, 
Auflösungen, 
 Satzungsmitteilungen

Zentralblatt 
für  gerichtliche 
 Bekanntmachungen
Zwangsversteigerungen
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Staatsanzeiger für Baden-Württemberg,
Wochenzeitung für Politik, Verwaltung und Wirtschaft

Amtliche, öffentliche und 
gerichtliche Bekanntmachungen, Verschiedenes

Staatsanzeiger . Freitag, 30. Oktober 2025 .  Nr. 35

Genehmigungsverfahren

Amtsgericht Bruchsal

Liquidationen/Auflösungen

Verschiedenes

Amtsgericht Calw

Öff entliche Bekanntmachung 
des Regierungspräsidiums 

 Freiburg

Gehobene wasserrechtliche Er-
laubnis für die Nutzung der Was-
serkraft des Rheins beim Kraft-
werk Reckingen sowie Planfest-
stellung für verschiedene Um-
weltmaßnahmen; Auslegung der 
Entscheidung und der genehmig-
ten Unterlagen

Das Regierungspräsidium Freiburg 
hat der Kraftwerk Reckingen AG, 
Kraftwerkstraße 24, 79790 Küssa-
berg (RKR) mit Entscheidung vom 
06.10.2025 eine gehobene wasser-
rechtliche Erlaubnis für die Nut-
zung der Wasserkraft des Rheins 
beim Kraftwerk Reckingen erteilt. 
Gleichzeitig wurden mit Planfest-
stellungsbeschluss vom 06.10.2025 
verschiedene Umweltmaßnahmen 
genehmigt. Gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 1 
des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) und § 
9 Abs. 2 des UVPG in der bis zum 
16.05.2017 geltenden Fassung in 
Verbindung mit § 74 Abs. 4 Satz 2 
und Abs. 5 Satz 2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) wird 
nachfolgend zusammengefasst der 
verfügende Teil der Entscheidung, 
die Rechtsbehelfsbelehrung und 
ein Hinweis auf die Auslegung 
bekannt gemacht:

I. Gehobene wasserrechtliche 
Erlaubnis
RKR wird auf Antrag vom 
14.12.2018 die gehobene wasser-
rechtliche Erlaubnis für die Nut-
zung der Wasserkraft des Rheins 
beim Kraftwerk Reckingen erteilt. 
Die gehobene Erlaubnis berechtigt 
das Kraftwerksunternehmen

a)  das Gefälle des Rheins in der 
Konzessionsstrecke vom Stau-
wehr Eglisau bei Rheinkm 
78,623 bis ca. 1 km stromab-
wärts des Stauwehres Reckin-
gen bei Rheinkm 91,105 zu

b)  den Rhein bis zu einem 
Rheinabfluss von 1.200 m³/s auf 
max. 331,94 m Neuer Schweizer 
Horizont (NSH) am Stauwehr 
aufzustauen;

c)  eine Wassermenge von 600 m³/s 
im Kraftwerk Reckingen zu nut-
zen. Die Erhöhung der bisher 
genutzten Wassermenge von 
580 m³/s auf 600 m³/s steht unter 
der aufschiebenden Bedingung, 
dass sich das Kraftwerksun-
ternehmen mittels Erklärung 
gegenüber den Zulassungsbe-
hörden zum Umbau der Maschi-
nengruppe 2 entscheidet. Die 
Erklärung kann innerhalb von 
20 Jahren nach Inkraftsetzung 
der gehobenen Erlaubnis den 
Zulassungsbehörden gegenüber 
abgegeben werden. Für den Fall, 
dass sich das Kraftwerksunter-

nehmen für einen Umbau der 
Maschinengruppe 2 entscheidet, 
hat der Umbau innert fünf Jah-
ren nach

Die gehobene wasserrechtliche 
Erlaubnis ist bis 10.10.2080 befri-
stet.
Das Kraftwerksunternehmen hat 
die beantragten Umweltmaßnah-
men innerhalb von 8 Jahren nach 
dem Eintritt der Bestands- bzw. 
Rechtskraft der gehobenen Erlaub-
nis sowie der Schweizer Konzes-
sion zu verwirklichen.

Zur Herstellung der Fischgängig-
keit hat das Kraftwerksunterneh-
men am rechten Rheinufer eine 
naturnahe Fischaufstiegsanlage 
zu erstellen und innerhalb von 
vier Jahren nach dem Eintritt der 
Bestands- bzw. Rechtskraft der 
gehobenen Erlaubnis sowie der 
Schweizer Konzession in Betrieb zu 
nehmen. Am linken Rheinufer hat 
das Kraftwerksunternehmen einen 
neuen Beckenfischpass mit einem 
Einstieg zu erstellen. Das Detail-
projekt des Beckenfischpasses ist 
innert eines Jahres nach dem Ein-
tritt der Bestands- bzw. Rechtskraft 
der gehobenen Erlaubnis sowie 
der Schweizer Konzession bei den 
Behörden zur Bewilligung einzu-
reichen.

Die gehobene Erlaubnis enthält 
weitere Nebenbestimmungen, 
insbesondere zum Betrieb und 
Unterhalt der Kraftwerksanlagen, 
Uferunterhalt und Uferschutz, 
Hochwassersicherheit und Hoch-
wasserschutz, Gewässerschutz und 
den beantragten Umweltmaßnah-
men, Geschiebereaktivierung, Bau 
und Betrieb der Fischaufstiegs-
anlagen sowie wirtschaftliche 
Bestimmungen und Regelungen 
zum Ende der gehobenen Erlaub-
nis.

II. Planfeststellungsbeschluss
Auf Antrag von RKR vom 
14.12.2018 ergeht der Planfest-
stellungsbeschluss für folgende 
Umweltmaßnahmen am deut-
schen Ufer:
•  Neubau der Fischaufstiegsanlage 

Küssaberg, Reckingen (D8.01 bis 
D8.23 in den Antragsunterlagen)

•  Aufwertung Uferbereich Hohen-
tengen (D13.01)

•  Uferrückbau Hohentengen 
(D13.02)

•  Uferrückbau Küssaberg, Reckin-
gen (D13.04)

•  Aufwertung Uferbereich Küs
•  Uferrückbau Küssaberg Nord 

(D13.09)
•  Nebenfließgewässer Küssaberg 

(D13.10)
•  Altwasser Küssaberg, Ettikon 

(D13.11).

Der Planfeststellungsbeschluss 
schließt andere behördliche Ent-
scheidungen nach Bundes- oder 
Landesrecht ein. Von der Kon-
zentrationswirkung umfasst sind 
insbesondere folgende Entschei-
dungen:
•  Ausnahmen nach § 30 Abs. 3 Bun• 

 Befreiungen von den Schutz-
gebietsverordnungen (§ 67 
BNatSchG) für die Landschafts-
schutzgebiete „Hohentengen“ 
und „Kadelburger Lauffen – 
Wutachmündung“ sowie das 
Naturschutzgebiet (Kadelburger 
Lauffen – Wutachmündung).

•  Aufforstungsgenehmigung nach 
§ 25 Landwirtschaftsund Landes-
kulturgesetz (LLG).

Der Planfeststellungsbeschluss 
enthält Nebenbestimmungen, 
insbesondere Regelungen zur kon-
kreten Ausgestaltung der Umwelt-
maßnahmen, der Bauausführung 
sowie Pflege und Unterhalt der 
Maßnahmen.
Die der Entscheidung zugrun-
deliegenden Unterlagen sind im 
Bescheid aufgeführt und liegen mit 
der Entscheidung öffentlich aus.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung kann 
innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Freiburg mit Sitz in 
Freiburg i. Br. erhoben werden.
Eine Ausfertigung des gesam-
ten Bescheides einschließlich 
der zugehörigen Planunterlagen 
liegt von Montag, den 20.10.2025 
bis einschließlich Montag, den 
03.11.2025 bei den folgenden Stel-
len während der allgemeinen Öff-
nungszeiten zur Einsicht aus:
•  Gemeinde Küssaberg, Gemeinde-

zentrum 1, Zimmer Nr. 30 (OG), 
79790 Küssaberg

•  Gemeinde Hohentengen, Gewer-
bestraße 6, OG, Zimmer Nr. 6, 
79801 Hohentengen a.H.

Die ausgelegten Unterlagen kön-
nen ab Beginn der Offenlage auch 
auf der Internetseite
www.rp-freiburg.de bzw. https://
rpf.baden-wuerttemberg.de/abt5/
ref57/neuzulassung-kraftwerk-
reckingen/ eingesehen werden. Mit 
dem Ende dieser Auslegungsfrist 
gilt die Entscheidung gegenüber 
denjenigen Betroffenen, denen die 
Entscheidung nicht zugestellt wird.
Freiburg, den 16.10.2025

Auflösung des Vereins
„Männergesangverein 1869 

Schauernheim e.V.“

Der Verein „Männergesangver-
ein 1869 Schauernheim e.V.“ (VR 
1543) wurde durch Beschluss der 
außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung vom 16.09.2025 aufge-
löst. Eventuelle Gläubiger werden 
aufgefordert, Ihre Ansprüche bei 
den Liquidatoren Klaus Kuhn, Lor-
scher Straße 16, 67125 Dannstadt-
Schauernheim oder Helga Reck, 
Ringstraße 10, 67125 Dannstadt-
Schauernheim, anzumelden.
Dannstadt-Schauernheim, den 
15.10.2025 Die Liquidatoren
__________________________________

Bekanntmachuch über die 
Auflösung einer Stiftung

Das Regierungspräsidium Stuttgart 
hat mit Verfügung vom 10.10.2025 
die Auflösung der Stiftung Stutt-
garter Lehrhaus, Stiftung für inter-
religiösen Dialog gemäß § 87 Abs. 
3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
genehmigt.
Die Bekanntmachung der Aufhe-
bung erfolgt gemäß § 27 a Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz 
auch auf der Homepage des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart, https://
rp.baden-wuerttemberg.de/rps/
Service/Bekanntmachung/Seiten/
default.aspx.
___________________________________

Neuberufung der Prüfungs-
ausschüsse in den Bezirken 
Karlsruhe, Mannheim und 

Off enburg für die Abnahme 
der Abschlussprüfungen 

im Ausbildungsberuf Ver-
waltungsfachangestellte/r, 
Fachrichtung Landes- und 

Kommunalverwaltung ab dem 
01.04.2026

Für die Berufung der Beauf-
tragten der Arbeitnehmer und 
ihrer Stellvertreter in die Prü-
fungsausschüsse werden die in 
Baden-Württemberg bestehenden 
Gewerkschaften und selbständigen 
Vereinigungen von Arbeitnehmern 
mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung aufgefordert, Vor-
schläge bis zum 30.11.2025 ein-
zureichen.
Die vollständige Bekanntma-
chung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe über die Berufung 
der Beauftragten der Arbeitneh-
mer in die Prüfungsausschüsse 
für die Abnahme der Abschluss-
prüfungen im Ausbildungsberuf 
Verwaltungsfachangestellte(r), 
Fachrichtung Landes- und Kom-
munalverwaltung, vom 15.10.2025 
ist im Internet einzusehen unter 
www.rp-karlsruhe.de > Abtei-
lungen > Referat 12 –Personal > 
Berufsbildung im öffentlichen 
Dienst > Verwaltungsfachange-
stellte /Verwaltungsfachangestell-
ter

Terminsbestimmung
2 K 44/24. Im Wege der Zwangs-
vollstreckung soll am
Dienstag, 09.12.2025,
08:30 Uhr
Raum 002, Sitzungssaal, Amts-
gericht Bruchsal, Schlossraum 5, 
76646 Bruchsal öffentlich verstei-
gert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von 
Obergrombach
Blatt 121
Miteigentumsanteil verbunden mit 
Sondereigentum
ME-Anteil 361,316/1000 Sonderei-
gentums-Art: an der im Auftei-
lungsplan vom 22.06.1993 mit 
Nr. 4 bezeichneten Wohnung im 
EG und dem Kellerraum Nr. 4 im 
Kellergeschoss
Sondernutzungsrecht an der 
Garage Nr. 4 im EG und dem Stell-
platz Nr. 4 an der Gondelsheimer 
Straße. Die Gemeinschaftsordnung 
wurde geändert. Bezug: Bewilli-
gung vom 07.09.1993. Am bisher 
im Gemeinschaftseigentum ste-
henden Trockenraum im EG

 wurde Sondereigentum begrün-
det. Die drei im Aufteilungsplan 
vom 30.09.1998 mit Nr. 7 bezeich-
neten Zubehörräume wurden dem 
Eigentümer der Wohneinheit Nr. 
7 zugewiesen. Bezug: Bewilligung 
vom 17.11.1998.
an Grundstück
Gemarkung Obergrombach
Flurstück 160/2
Gebäude- und Freifläche Gondels-
heimer Straße 25, 808 m²

Objektbeschreibung/Lage (lt. 
Angabe d. Sachverständigen):(3-
Zimmer-Wohnung in 76646 Bruch-
sal-OT Obergrombach, Wohnfläche 
ca. 63,70 m²), Zusatz in () ohne 
Gewähr;
Verkehrswert : 140.000,00 Euro
Der Zuschlag wurde in einem frü-
heren Versteigerungstermin aus 
den Gründen des§ 74a ZVG versagt 
mit der Folge, dass die Wertgren-
zen weggefallen sind.
Weitere Informationen unter 
www.versteigerungspool.de
Ansprechpartner des Gläubigers 
für Interessenten: Volksbank 
Kraichgau eG, Tel. 06222 589-2228
Der Versteigerungsvermerk ist am 
02.09.2024 in das Grundbuch ein-
getragen worden.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich 
waren, sind spätestens im Verstei-
gerungstermin vor der Aufforde-
rung zur Abgabe von Geboten 
anzumelden und, wenn der Gläu-
biger widerspricht, glaubhaft zu 
machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebo-
tes nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlö-
ses dem Anspruch des Gläubigers 
und den übrigen Rechten nachge-
setzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Ver-
steigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden 
Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung 
des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des 
Verfahrens herbeizuführen, wid-
rigenfalls für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des 
versteigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei 
Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung der Ansprü-
che an Kapital, Zinsen und 
Kosten der Kündigung und der 
die Befriedigung aus dem Grund-
stück bezweckenden Rechtsver-
folgung mit Angabe des bean-
spruchten Ranges schriftlich 
einzureichen oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle zu erklären.
Dies ist nicht mehr erforderlich, 
wenn bereits eine Anmeldung 
vorliegt und keine Änderungen 
eingetreten sind. Die Ansprüche 
des Gläubigers gelten auch als 
angemeldet, soweit sie sich aus 
dem Zwangsversteigerungsantrag 
ergeben.
Gemäß §§ 67 - 70 NG kann im Ver-
steigerungstermin für ein Gebot 
Sicherheit verlangt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des 

Verkehrswertes und ist sofort zu 
leisten. Sicherheitsleistung durch 
Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietsicherheit kann unter anderem 
durch rechtzeitige Überweisung 
geleistet werden:
Überweisung auf folgendes 
Bankkonto mit den Verwen-
dungszweck-Angaben
Empfänger: Landesoberkasse 
Baden-Württemberg; Bank: Baden-
Württembergische Bank; IBAN: 
DE51 6005 0101 0008 1398 63; BIC: 
SOLADEST 600;
V e r w e n d u n g s z w e c k : 
2541027000707, Az. 2 K 44/24, AG 
Bruchsal

Terminsbestimmung
1 K 49/23. Zum Zwecke der Auf-
hebung der Gemeinschaft soll am
Dienstag, 02.12.2025, 14:00 Uhr
Raum 100, Sitzungssaal, Amts-
gericht Calw, Schillerstraße 11, 
75365 Calw öffentlich versteigert 
werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von 
Unterreichenbach
je Anteil 1/4 an
Gemarkung Unterreichenbach
Flurstück 87/6
Kirchstraße 12/1 1.073 m² 
Gebäude- und Freifläche
Blatt 2523 BV2
Objektbeschreibung laut Gutach-
ten: – Zweifamilienwohnhaus mit 
Garage; Baujahr: 1976; Wohnfläche 
gesamt ca. 322,84 m² , teils leerste-
hend –teils eigengenutzt
Verkehrswert: 465.000,00 Euro
Der Versteigerungsvermerk ist am 
17.01.2024 in das Grundbuch ein-
getragen worden.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich 
waren, sind spätestens im Ver-
steigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Gebo-
ten anzumelden und, wenn der 
Antragsteller widerspricht, glaub-
haft zu machen, widrigenfalls sie 
bei der Feststellung des geringsten 
Gebotes nicht berücksichtigt und 
bei der Verteilung des Versteige-
rungserlöses den übrigen Rechten 
nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Ver-
steigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden 
Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung 
des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des 
Verfahrens herbeizuführen, wid-
rigenfalls für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des 
versteigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis:
Gemäß§§ 67 - 70 ZVG kann im Ver-
steigerungstermin für ein Gebot 
Sicherheit verlangt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des 
Verkehrswertes und ist sofort zu 
leisten. Sicherheitsleistung durch 
Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietsicherheit kann unter anderem 
durch rechtzeitige Überweisung 
geleistet werden:
Überweisung auf folgendes Bank-
konto mit den Verwendungs-

ter
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Liquidationen

needracing e.V.
Sitz: 72622 Nürtingen

Nummer im Vereinsregister:
VR 722109

Der Verein ist mit Beschluss der
Mitgliederversammlung vom
14.12.2019 aufgelöst worden.
Zum Liquidator wurde bestellt:
Timo Remiorz, Großbettlinger
Str. 13, 72622 Nürtingen. Gläu-
biger des Vereins werden hier-
mit aufgefordert, ihre Ansprü-
che beim Liquidator unter der
oben genannten Adresse gel-
tend zu machen. Timo Remiorz,
Nürtingen, den 18.12.2025.
________________________________________________________________________________________________

Auflösung
Der Verein „Gemüsegroßmarkt
Stuttgart e.V.“, dem das Regie-
rungspräsidium Stuttgart mit
Bescheid vom 25.11.1992, Az.
15-1113-1 Gemüsegroßmarkt
Stuttgart, die Rechtsfähigkeit
verliehen hat, wurde zum
31.12.2025 aufgelöst. Seine
Gläubiger werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche bei dem
Liquidator Martin Herrmann,
GVBWH e.V., Wilhelm-Bleyle-
Str. 12, 71636 Ludwigsburg an-
zumelden. Stuttgart, den
15.12.2025, Martin Herrmann
________________________________________________________________________________________________

TSV 07 Stuttgart,
Guts-Muths-Weg 12,

70597 Stuttgart
Der TSV 07 Stuttgart ist aufge-
löst worden und befindet sich
in Liquidation. Die Gläubiger
des Vereins werden aufgefor-
dert, sich bei den Liquidatoren
Thomas Krohmer oder Bernd
Schmalzriedt unter der Ver-
einsanschrift zu melden.
________________________________________________________________________________________________

Auflösung
Der Verein „Arbeitsgemein-
schaft für Keramik in der
Zahnheilkunde e.V.“ mit Sitz
in 76316 Malsch ist aufgelöst.
Seine Gläubiger werden aufge-
fordert, sich bei ihm zu melden,
um ihre Ansprüche bei dem Li-
quidator anzumelden. Der Li-
quidator Dr. Bernd Reiss, Malsch.
________________________________________________________________________________________________

Auflösung
Die Liquidation der Firma „i-d
büro gmbh für grafik & de-
sign“, ehemals Bismarckstr.
67A, 70197 Stuttgart, ist been-
det und die Firma erloschen.
Der Liquidator Herr Oliver-Ale-
xander Krimmel.
________________________________________________________________________________________________

Auflösung
Die Polizeisportgemeinschaft
Aalen e.V. ist aufgelöst. Gläubi-
ger des Vereins werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche bei den
Liquidatoren anzumelden
(Hans Buchinger, Wellandstra-
ße 44/3, 73434 Aalen und Rein-
hold Schüler, Schumannstr. 27,
73463 Westhausen).
________________________________________________________________________________________________

Freie Seminarbegleiterkon-
ferenz e.V., Sitz Stuttgart

Der Verein mit VR 724952 ist
aufgelöst. Gläubiger des Ver-
eins werden aufgefordert, ihre
Ansprüche beim Liquidator an-
zumelden. Liquidator: Christi-
an Boettger, Bergstr. 9, 79650
Schopfheim
________________________________________________________________________________________________

Auflösung
Der Verein IQ ENERGIEFORUM
BADEN e.V. ist aufgelöst. Seine
Gläubiger werden hiermit auf-
gefordert, ihre Ansprüche bei
dem Liquidator anzumelden.
Achern, den 11.12.2025. Doris
Paul, Klara-Reimann-Str. 42,
77855 Achern
________________________________________________________________________________________________

Auflösung
Der Bürgerverein Vaihingen-
Rohr-Büsnau e.V. ist aufgelöst.
Gläubiger des Vereins werden
aufgefordert, ihre Ansprüche
beim Liquidator Joachim Klein,
In der Schranne 21, 70569 Stutt-
gart anzumelden.
________________________________________________________________________________________________

Auflösung
Der Verein MAHAIN e.V. ist
aufgelöst. Seine Gläubiger wer-
den hiermit aufgefordert, ihre
Ansprüche bei dem Liquidator
anzumelden. Achern, den
11.12.2025. Doris Paul, Klara-
Reimann-Str. 42, 77855 Achern.
________________________________________________________________________________________________

Bekanntmachung über die
Anerkennung einer Stiftung
Das Regierungspräsidium Stutt-
gart hat mit Verfügung vom
18.12.2025 die „Wünsch-Wag-
ner-Stiftung“ mit Sitz in Stutt-
gart als rechtsfähige Stiftung
des bürgerlichen Rechts aner-
kannt.
Zweck der Stiftung ist die För-
derung der Heimatpflege, der
Förderung von Kunst und Kul-
tur, die Förderung des Feuer-
schutzes, die Förderung des
bürgerschaftlichen Engage-
ments sowie die Förderung des
Wohlfahrtswesens.
Die Bekanntmachung der Aner-
kennung erfolgt gemäß § 27 a
Landesverwaltungsverfahrens-
gesetz auch auf der Homepage
des Regierungspräsidiums
Stuttgart, https://rps.baden-
wuerttemberg.de/service/
bekanntmachung/
bekanntmachungen-detail/

________________________________________________________________________________________________

Satzungsbekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung
des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales

Baden-Württemberg
vom 1. Januar 2026

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 11.12.2025
aufgrund von § 4 Abs. 1 des Gesetzes über den Kommunalverband
für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (Jugend- und Sozial-
verbandsgesetz – JSVG) vom 01.07.2004 (GBl. Nr. 10 vom
13.07.2004, S. 469, 572), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes
vom 12.11.2024 (GBl. Nr. 98 vom 22.11.2024) folgende Satzung be-
schlossen: [1]

§ 1 Name, Rechtsform, Dienstsiegel
(1) Der Kommunalverband führt den Namen „Kommunalver-

band für Jugend und Soziales Baden-Württemberg“ (KVJS).
(2) Der Kommunalverband ist eine Körperschaft des öffentlichen

Rechts.
(3) Der Kommunalverband führt in seinem Dienstsiegel das klei-

ne Landeswappen mit der Umschrift „Kommunalverband für
Jugend und Soziales Baden-Württemberg“.

§ 2 Sitz, Zweigstelle
(1) Der Sitz des Kommunalverbands ist in Stuttgart.
(2) Der Kommunalverband hat in Karlsruhe eine rechtlich un-

selbständige Zweigstelle, deren Zuständigkeiten durch Sat-
zung bestimmt sind.

§ 3 Organe
Organe des Kommunalverbands sind die Verbandsversammlung
und der Verbandsvorsitzende.

§ 4 Aufgaben der Verbandsversammlung
(1) Die Verbandsversammlung ist zuständig für die ihr durch Ge-

setz und diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. Sie über-
wacht die Führung der Geschäfte durch den Verbandsvorsit-
zenden und den Leiter der Verwaltung des Kommunalver-
bands.

(2) Die Verbandsversammlung ist insbesondere zuständig für die
Beschlussfassung über
1. den Erlass von Satzungen,
2. die dauernde Übernahme freiwilliger Aufgaben auf den

KVJS durch Gesetz zugewiesenen Sachgebieten,
3. den Erlass der Haushaltssatzung und der Nachtragssatzun-

gen sowie über die Feststellung des Ergebnisses der Jahres-
rechnung,

4. die Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhebung von
Einrichtungen sowie über die Grundsätze für die Festset-
zung der Pflegesätze in diesen Einrichtungen,

5. Maßnahmen, die sich erheblich auf den Haushalt des KVJS
auswirken oder von besonderer sozialer Bedeutung sind,

6. die ihr sonst durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben,
7. die Wahl des Verbandsvorsitzenden sowie des ersten und

zweiten Stellvertreters,
8. die Einstellung und Entlassung des Leiters der Verwaltung

des Kommunalverbands,
9. die Bildung von weiteren Ausschüssen,
10. den Erlass einer Geschäftsordnung und
11. die Übernahme der Erledigung von Aufgaben nach § 3 Abs.

5 des JSVG.
(3) Die Verbandsversammlung kann in wichtigen Angelegenhei-

ten oder bei besonderer Bedeutung im Einzelfall jede Angele-
genheit an sich ziehen sowie Beschlüsse der Verbandsaus-
schüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder
aufheben. Dies gilt nicht für Angelegenheiten und Beschlüsse
des Ausschusses für Eingliederungshilfe- und Integrationsge-
sellschaften gemäß § 7a JSVG.

§ 5 Verbandsvorsitzender
(1) Der Verbandsvorsitzende sowie ein erster und ein zweiter

Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus ih-
rer Mitte auf fünf Jahre gewählt. Scheidet einer der Gewählten
aus der Verbandsversammlung aus, so endet auch seine Tätig-
keit als Vorsitzender oder Stellvertreter. Die Verbandsver-
sammlung wählt unter Beachtung von Satz 1 für die restliche
Amtszeit eine Ersatzperson.

(2) Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender der Verbandsver-
sammlung und der Verbandsausschüsse, mit Ausnahme des
Ausschusses für Eingliederungshilfe- und Integrationsgesell-
schaften gemäß § 7a JSVG. Er bereitet die Sitzungen mit Aus-
nahme der Sitzungen des Ausschusses für Eingliederungshil-
fe- und Integrationsgesellschaften vor und vollzieht die Be-
schlüsse, er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben,
die Organisation und den ordnungsgemäßen Gang der Ver-
waltung verantwortlich, soweit diese Aufgaben nicht auf den
Leiter der Verwaltung des Kommunalverbands übertragen
sind.

(3) Der Verbandsvorsitzende leitet die Verbandsverwaltung und
vertritt den Kommunal-verband, soweit nicht der Leiter der
Verwaltung des Kommunalverbands zuständig ist.

(4) Der Verbandsvorsitzende kann in Angelegenheiten, die kei-
nen Aufschub dulden, anstelle des zuständigen Verbandsaus-
schusses oder der Verbandsversammlung entscheiden. Für
Angelegenheiten des Ausschusses für Eingliederungshilfe-
und Integrationsgesellschaften, die keinen Aufschub dulden,
gilt § 13 Abs. 4 dieser Satzung.

Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung
sind den Mitgliedern des jeweiligen Gremiums unverzüglich
mitzuteilen.

(5) Der Verbandsvorsitzende hat die Verbandsversammlung über
alle wichtigen Angelegenheiten des Kommunalverbands zu
unterrichten.

§ 6 Aufgaben des Verbandsvorsitzenden
Der Verbandsvorsitzende ist zuständig für

1. die Ernennung, Beförderung und Entlassung von Beamten
der Besoldungsgruppe A 12 und Besoldungsgruppe A 13,

2. die Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung sowie
die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders
bewerteten Tätigkeit bei Angestellten ab Entgeltgruppe 11
TVöD bis Entgeltgruppe 13 TVöD,

3. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan
von mehr als 200.000 € im Einzelfall, ausgenommen vom
KVJS-Teilhaushalt 12, Sondervermögen Soziale Einrichtun-
gen,

4. die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben von bis zu 25.000 € im Einzelfall ausgenommen vom
KVJS-Teilhaushalt 12, Sondervermögen Soziale Einrichtun-
gen,

5. die Regelung der inneren Organisation der Verwaltung des
Kommunalverbands.

§ 7 Leiter der Verwaltung
(1) Die Verbandsversammlung bestellt einen Leiter der Verwal-

tung des Kommunalverbands; die Amtszeit beträgt acht Jahre.
(2) Der Leiter der Verwaltung hat den Verbandsvorsitzenden

über alle wichtigen Angelegenheiten des Kommunalverbands
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.

(3) Der Leiter der Verwaltung nimmt an den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung und der Verbandsausschüsse mit bera-
tender Stimme teil.

(4) Der Leiter der Verwaltung ist, sofern er Beamter ist, Dienst-
vorgesetzter der Verbandsbediensteten.

§ 8 Aufgaben des Leiters der Verwaltung
(1) Der Leiter der Verwaltung ist zuständig für

1. die Ernennung, Beförderung und Entlassung von Beamten
bis Besoldungsgruppe A 11,

2. die Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung sowie
die nicht nur vorüber-gehende Übertragung einer anders
bewerteten Tätigkeit bei Angestellten bis Entgeltgruppe 10
TVöD,

3. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan
bis zum Betrag von 200.000 € im Einzelfall,

4. die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben von bis zu 10.000 € im Einzelfall und

5. die Erledigung der laufenden Geschäfte des Kommunal-
verbands.

(2) Der Verbandsvorsitzende kann den Leiter der Verwaltung mit
weiteren in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben ganz
oder teilweise widerruflich beauftragen.

§ 9 Verbandsausschuss
(1) Der Verbandsausschuss ist beschließender Ausschuss der Ver-

bandsversammlung. Er entscheidet im Rahmen seiner Zustän-
digkeit selbständig anstelle der Verbandsversammlung.

(2) Der Verbandsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und
zehn weiteren Mitgliedern. Für jedes Mitglied wird ein Stell-
vertreter für den Verhinderungsfall bestellt. Vorsitzender ist
der Verbandsvorsitzende. Für die Wahl der Mitglieder des
Verbandsausschusses gilt § 40 GemO entsprechend.

(3) Für den Geschäftsgang im Ausschuss gilt § 14 Abs. 1 Satz 3 des
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit.

§ 10 Aufgaben des Verbandsausschusses
(1) Der Verbandsausschuss ist für alle Angelegenheiten des Kom-

munalverbands zuständig, soweit nicht nach dieser Satzung
oder dem JSVG die Verbandsversammlung, der Verbandsvor-
sitzende, der Ausschuss für Eingliederungshilfe- und Integra-
tionsgesellschaften, dessen Vorsitzender oder der Leiter der
Verwaltung zuständig sind.

(2) Der Verbandsausschuss bestimmt widerruflich im Benehmen
mit dem Leiter der Verwaltung einen Beamten des KVJS zum
allgemeinen Stellvertreter des Leiters der Verwaltung.

(3) Der Verbandsausschuss ist zuständig für die Aufgaben als
oberste Dienstbehörde gemäß § 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG bei
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsangelegenheiten nach
dem Landespersonalvertretungsgesetz.

§ 11 Ausschuss für Eingliederungshilfe-
und Integrationsgesellschaften

(1) Der Ausschuss für Eingliederungshilfe- und Integrationsge-
sellschaften gemäß § 7a JSVG ist ein beschließender Ausschuss
der Verbandsversammlung. Er entscheidet im Rahmen seiner
Zuständigkeit anstelle der Verbandsversammlung.

(2) Die Zusammensetzung des Ausschusses für Eingliederungshil-
fe- und Integrationsgesellschaften ergibt sich aus § 7a Abs. 2
JSVG.

(3) Die für beschließende Ausschüsse nach § 14 Abs. 1 des Geset-
zes über kommunale Zusammenarbeit geltenden Vorschriften
finden entsprechende Anwendung, soweit im JSVG keine ab-
weichende Regelung getroffen ist.
§ 12 Aufgaben des Ausschusses für Eingliederungshilfe-

und Integrationsgesellschaften
(1) Der Ausschuss für Eingliederungshilfe- und Integrationsge-

sellschaften ist zuständig für die ihm durch Gesetz und diese
Satzung zugewiesenen Aufgaben.
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Welche Koalition wird nach
der Wahl im Land regieren?

Läuft alles auf Schwarz-
Grün nach der Landtags-
wahl heraus, oder gibt es
andere Farbenlehren? In
der CDU träumen manche
von einer „Deutschlandko-
alition“. Aber es könnte
auch alles ganz anders

kommen.
Von Rafael Binkowski

Stuttgart.GlaubtmandenUmfra-
gen von SWR und Insa, liegt die
CDU aktuell deutlich vor den Grü-
nen. Politische Beobachter wie
der Stuttgarter Kommunikations-
wissenschaftler Frank Brett-
schneider halten daher ein
schwarz-grünes Bündnis für
wahrscheinlich: „Zu zweit regiert
es sich besser als zu dritt.“
Doch genau diese Farbenlehre

wird in der CDU aktuell gerne in
Zweifel gezogen. Der Spitzenkan-
didat Manuel Hagel gab kürzlich
auf einer Podiumsdiskussion
einer „Deutschlandkoalition“ den
Vorrang. Also einem Bündnis aus
CDU, SPD und FDP. Auf dem CDU-
Parteitag in Heidelberg hieß es
auf den Fluren im Brustton der
Überzeugung: „Wenn es reicht,
machen wir das zu 90 Pro-
zent.“ In Teilen der Unionsba-
sis gibt es eine regelrechte
Sehnsucht, ohne die Grü-
nen zu regieren.

Bei CDU und FDP hoffen
viele auf „Deutschland“

Eine interessante Konstellation
wäre das Dreierbündnis, liegen
doch die in Baden-Württemberg
stark rechtsliberale FDP und die
SPD inhaltlich oftmeilenweit von-
einander entfernt. Etwa bei So-
zialthemen oder den Rechten von
Arbeitnehmern. Der FDP-Landes-
chef Hans-Ulrich Rülke betreibt
indes die „Deutschland-Ampel“
seit Jahren intensiv, sie ist auch
seine einzige Machtperspektive.
Hagel und Rülke wandern gern

zusammen, der SPD-Landeschef
Andreas Stoch betont, er laufe
nicht mit. Aber auch für ihn ist es
die letzte Chance auf eine Regie-

rungsbeteili-
gung. Immer wieder ist von infor-
mellen Gesprächen die Rede, zu-
letzt erkennbar bei den (geschei-
terten) Gesprächen zum „Bil-
dungsfrieden“ im Kloster Beben-
hausen Anfang des Jahres 2025.
Der Politik-Experte Frank Brett-
schneider meint dazu: „Die Frage
ist, ob derWille zum Regieren die
inhaltlichen Differenzen über-
brückenkann.“WaskönntenCDU
und FDP den Sozialdemokraten
anbieten? Eine Verwaltungsre-
form? Mehr Chancengleichheit in
der Bildungspolitik? Eine Landes-

wohnungsbaugesellschaft? Dazu
könnten Sascha Binder (SPD) In-
nenminister und Andreas Stoch
Justiz- oder Kultusminister wer-
den, während die FDP von einem
„Superministerium“ für Wirt-
schaft, Energie und vielleicht so-
gar Verkehr träumt.
Für den Politikwissenschaft-

ler Frank Brettschneider wäre
Voraussetzung für ein solches

Bündnis, dass nicht der kleinste
gemeinsame Nenner regiert, son-
dern jeder der drei Koalitions-
partner ein für ihnwichtiges Her-
zensprojekt durchsetzen darf.
Es bleiben viele Fragezeichen,

zumal offen ist, ob überhaupt die
drei ParteieneineMehrheit erhal-
ten, wenn die Linke wie erwartet
in den Landtag einzieht. Und wa-
gen die drei Parteien das Experi-
ment bei nur ein oder zwei Stim-
men Mehrheit?
Die entscheidende Frage ist,

was sich im neuen Jahr an politi-
scher Dynamik entwickelt. Über
Weihnachten herrscht Wahl-
kampfpause, das Dreikönigstref-

fen der FDP eröffnet den End-
spurt im Wahlkampf. Dann wer-
den Plakate geklebt, Wahlspots
geschaltet, Kompetenzteams vor-

gestellt. Der grüne Spitzenkandi-
dat Cem Özdemir wird dann mit
Winfried Kretschmann durchs
Land reisenmit der Botschaft: Ich
bin sein Nachfolger. Bei der CDU
hofft man, dass die Bekanntheit
des 37-jährigen Manuel Hagel
steigt. Für eine Änderung der
Grundkonstanten reicht beides
aber wohl kaum, wie auch Frank
Brettschneider vermutet: „Die
entscheidenden Impulse kom-
men aus der Bundespolitik.“

Der Bundestrend ist
entscheidend bei der Wahl

Sprich: Liefert der Bundeskanz-
ler Friedrich Merz Reformen ab,
erholt sich gar die wirtschaftli-
che Lage leicht, profitiert die CDU.
Wirdkleinteilig gestritten, kommt
das der AfD zugute.
Die AfD ist durch die Umfragen

zum erklärten „Hauptgegner“ der
CDU geworden, in vielen Wahl-
kreisen werden sich die beiden
Parteien um das Direktmandat
beharken . Eine Koalition mit der
Rechtspartei ist ausgeschlossen.
Der Spitzenkandidat Markus
Frohnmaier tritt im Gegensatz zu
früher adrett und moderat auf,
kandidiert aber nicht für ein
Landtagsmandat.
Sollte die AfD weiter zulegen,

könnte es sogar für Schwarz-Grün
nicht reichen.Dannmüsstenneue
Konstellationen wie Schwarz-
Grün-Rot gesucht werden. Diese
sogenannte Kenia-Koalition gab
es schon 2016 bis 2021 in Sach-
sen-Anhalt. Diese hätte aller-
dings noch mehr Fliehkräfte als
die Deutschlandkoalition.

Grafik: AdobeStock/flycatdesign/Stuemer

Überbrückt der
Wille zum Regieren
die Differenzen?

Frank Brettschneider,
Politikwissenschaftler, zur
Deutschland-Koalition

Mehr zum Thema
Alles zur Landtagswahl finden
Sie online unter
www.staatsanzei-
ger.de/tag/landtagswahl-
2026

Landtagswahl
2026

Jahresrückblick

Die Kandidaten
laufen sich warm,
das Land kriselt
S21 verspätet sich. Die
Wahl wirft ihre Schatten
voraus. Und überall ist
Krise. Seiten 4 und 5

In eigener Sache

Staatsanzeiger:
Nächste Ausgabe
am 9. Januar
Bis dahin wünschen wir
Ihnen angenehme
Weihnachtstage und alles
Gute für das neue Jahr.

Wirtschaft

Kostenlawine
kommt auf
Steinbrüche zu
Beiträge zur Berufs-
genossenschaft bringen
die Steine- und Erden-
industrie in Rage. Seite 13

...an weiterführenden Schulen im Schuljahr 2025/2026 
in Deutschland
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Pflichtfach

Pflichtfach, außer an 
Gymnasien

spätere Einführung 
angekündigt

weder vorhanden, noch 
angekündigt

Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Hessen

Bremen Berlin

Branden-
burg

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Rheinland-
Pfalz

Baden-
Württemberg

Bayern

Schleswig-
Holstein

Nordrhein-
Westfalen

Nieder-
sachsen

Saarland

Hamburg

Eckgespräch

Nicht fliegen ist schöner
Als Evelyn Palla vor einer Woche
in Wien in den Flieger steigt, tut
sie nur, was zu erwarten war.
Jedenfalls, wenn es nach Claus
Weselsky geht. Der Gewerkschaf-
ter hat drei Bahnchefs kommen
und gehen sehen. Sie seien mit
dem Flugzeug und der Dienstli-
mousine gereist und hätten allen-
falls „Prestigefahrten“ unternom-
men – in blank polierten Zügen.
Palla hat angekündigt, die Bahn

„auf links zu drehen“. Dazu passt
nicht ihr Flug, der sich aber mit
dem frühen Sitzungsbeginn be-
gründen lässt: Um 11 Uhr tagt
der S21-Lenkungskreis am Stutt-
garter Flughafen. Doch weiter
geht es mit dem Zug. Palla könn-

te es leichter haben. Eurowings
fliegt um 14.40 Uhr nach Berlin.
Stattdessen begibt sie sich zum
Hauptbahnhof, über den die hal-
be Republik lästert.
Um 15 Uhr startet der ICE mit

elf Minuten Verspätung. Palla
sitzt in der 1. Klasse. Ist das der
„Neustart Bahn“? Dass sie sich
unerkannt unters Volk mischt?
Ungewöhnlich blank poliert sieht
der ICE 596 nach Berlin-Gesund-
brunnen nicht aus. Zwei Zugbe-
gleiter, die noch am Bahnsteig
warten, staunen nicht schlecht,
als sie hören, wen sie da an Bord
haben. Und fangen vermutlich
schon zu beten an, dass keine Mi-
nute hinzukommt. (smic)

Kreis & Kommune

„Wir alle müssen
Einschnitte
mittragen.“

Seite 9
Achim Brötel, Landkreistagspräsident

Politik & Verwaltung

Oettinger zu S21:
„Ich bin kein
Bahn-Ingenieur“
Günther Oettinger bleibt
ein Fan von Stuttgart 21,
sieht jedoch inzwischen
einiges kritisch. Seite 7
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Es ist eines der
prägenden Bau-

werke am Stuttgarter Schloss-

platz, das Kunstg
ebäude des Lan-

des. In den vergangenen Jahren

wurde der histo
rische Teil im In-

neren saniert un
d umgebaut, um

das Haus stärke
r für Veranstal-

tungen nutzen z
u können.

Von Jürgen Schmidt

STUTTGART.
Es war keine

einfache

Aufgabe für das Amt Stuttgart von

Vermögen und Bau Baden-Württem-

berg, das Kun
stgebäude am

Stuttgar-

ter Schlosspla
tz nach 60 Jah

ren inten-

siver Nutzung
grundlegend z

u erneu-

ern. Denn das historische Gebäude

musste nicht nur saniert, sondern

auch für die verstärkte Nutzung als

Veranstaltung
sort weitgehen

d umge-

baut werden.

Die frühere rä
umliche Aufteilun

g

nennt Projektleiterin
Christiane

Mussotter von Vermögen und Bau

„verworren“,
vor allem für die Nut-

zer. Rund um den Marmor- und den

Kuppelsaal ga
b es eine Reihe weite-

rer Räume, die zum Teil auf unter
-

schiedlichen Ebenen angeordnet w
a-

ren. Und das Haus habe zwar eine

über großzügige Ausstellungsfl
äche

verfügt, doch
die Nutzfläche für das

Drumherum, etwa für Toiletten und

Garderobe, se
i sehr begrenzt gew

e-

sen, erklärt M
ussotter.

Der Marmorsaal ist nun

komplett unterkellert

Hinzu kam, dass das Ge
bäude nach

demUmbau stärker als
zuvor für Ver-

anstaltungen
genutzt werden soll.

Bislang hatte in den vergangenen

Jahrzehnten d
ie Kunst dominiert, war

der Bau vom Stuttgarter Künstler-

bund, dem Württembergischen

Kunstverein und bis 2005 von der

Städtischen Galerie als Au
sstellungs-

ort genutzt wo
rden.

Um den Anforderunge
n an

ein multifunktionale
s Aus-

stellungs- und Veranstal-

tungsgebäude
gerecht zu

werden, mussten die

Raumaufteilung im Ge-

bäude rund um den

Kuppelsaal und die

Wegeführung im
Haus

erheblich verändert

werden und gleichzei-

tig die Anforderunge
n

des Denkmalschutzes

berücksichtigt
werden.

„Mit gezielten Maß-

nahmen haben wir Offen-

heit undNutzu
ngsvielfalt ge-

schaffen, dabe
i aber den Geist

des Kunstgebäude
s bewahrt“,

umreißt Wolfgang Mairinger, Senio
r

Partner bei Blo
cher Partners,

den Pla-

nungsansatz.
Das Stuttgarter Archi-

tekturbüro war von Vermögen und

Baumit denUmbauplanungen
beauf-

tragt worden.

Um Platz für die N
ebenräume zu

schaffen, wurd
e der 175 Qua

dratme-

ter großeMarmorsaal komplett unter-

kellert. Dort s
ind nun die Garderobe

und die Sanitäranlagen
unterge-

bracht. Der de
nkmalgeschützte M

ar-

morboden wurde dafür herausg
eho-

ben und nach dem Abschluss der

Arbeiten wieder einges
etzt.

An den Schmalseiten des Saals

wurden zwei Lamellenwände instal-

liert. Eine davon ist beweglich
und

lässt so die Öffnung des Saals zum

Nachbarraum
zu. ImKuppelsaal wu

r-

de die Akustik verbessert, oh
ne den

zentralen Raum des Hauses w
esent-

lich zu verändern.

Zudem wurde in den Veranstal-

tungsräumen neue Medientechnik

eingebaut. Un
d der Brandschu

tz ein-

schließlichder
Fluchtwegewu

rdeden

Anforderunge
n an einen Veranstal-

tungsort mit höheren Besucherzah-

len angepasst.

Alle Bereiche sind nun

barrierefrei zugänglich

Mit dem Umbau, der bere
its im ver-

gangenen Jahr abgeschlo
ssen wurde,

sind nun alle Bereiche des Kunstge-

bäudes barrierefrei zugänglich. Ein

neues Treppenhaus,
ergänzt durch

Aufzüge, ersc
hließt alle Stockwerke

des Gebäudes
.

Die Gastronomie wurde im Zug

der Neustrukt
urierung des G

ebäudes

vomersten Stock in
s Erdgeschoss

ver-

legt. Dort verf
ügt das Café n

un auch

über eine Ter
rasse für die B

ewirtung

im Freien unter den Arkaden. Eröf
f-

netwerden so
ll dieGastrono

mienoch

in diesem Monat.

Die Planer griffen
bei der Umge-

staltung eine Idee des ursprüngli-

chen Architekten Theodor Fischer

wieder auf. Der hatte vorgesehen,

dass sich das Café zum darüberlie-

genden Ausstellungsra
um öffnet. Da-

für wurde ein Teil der Decke ent-

fernt.
Zweieinhalb Jahre hat der Um-

baudesKunst
gebäudes geda

uert. Da-

für fielen nach Angaben von Vermö-

gen und Bau Kosten von rund 20,5

Millionen Euro an.

 

 

Sowohl das Foyer
(oben) des Kunstg

ebäudes wie auch
der Marmorsaal w

urden neu ge-

staltet. Die eingef
ügten Lamellen si

nd bewegliche Ra
umteiler. FOTOS: SIMO

N SOMMER/JOACHIM
GROTHUS

Daten und Fakten auf einen Blick

Maßnahme:

Umstrukturierung
im Innenbereich und

Sanierung des historischen Teils des

Kunstgebäudes St
uttgart

Bauherr:

Land Baden-Württemb
erg, vertreten

durch Vermögen und Bau Baden-Würt-

temberg, Amt Stu
ttgart

Bauzeit:

Sommer 2021 bis A
pril 2024

Architekten:

Blocher Partners S
tuttgart

Baukosten:

20,5 Millionen Eu
ro

Nettoraumfläche:

5110 Quadratmete
r

Beim Umbau des Kunst
gebäudes am Stuttgarter Schloss

platz wurde der E
ingang auf die rec

hte Seite verlegt.
Die Tür wird nun

von einem bronzefarbenen R
ahmen eingefasst

. FOTOS: JOACHIM_GROTHU
S

Großer Faceli
ft für das

Stuttgarter K
unstgebäude

Medien, Dienstleistungen,

Fortbildungen. Zu Themen

aus Verwaltung, Wirtschaft

und Politik.

www.staatsanzeiger.de

Ausweichqua
rtier

für Landtag

und Staatsgal
erie

STUTTGART.
Das Kunstgebäude

in

Stuttgart war
nicht nur ein Ort der

Kultur, sondern auch der Politik.

Schon 1920 tagte dort kurzzeitig
die

Nationalversa
mmlung der Weimarer

Republik, als
die Parlamentarier und

die Reichsregi
erung imMärz 1920 vor

den Umsturzversuch
während des

Kapp-Putsche
s aus Berlin nach Stutt-

gart geflüchtet
waren.

Und von 2013 bis 2016 war das

historische Gebäude die Interims-

Heimat des baden-württem
bergi-

schen Landtags. Als
das Landtagsg

e-

bäude von 1961 in dieser Zeit ge
ne-

ralsaniert wur
de, fanden die Plenar-

sitzungen im Kuppelsaal de
s Kunst-

gebäudes stat
t. Die dafür notwen

di-

gen Ein- und Umbauten wurden da-

mals in nur fünf Monaten ausge-

führt. Und wenn 2028 die Sanierung

des Stirling-Ba
us der Staatsga

lerie be-

ginnt, soll ein
Teil der Sammlung,

Werke aus dem
20. und 21. Jahrhun-

dert, im Kunstgebäude
am Schloss-

platz gezeigt w
erden. (jüs)
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Banken, Versicherung und öffentlicher Hand im Großraum Stuttgart.

Maria-Merian-Straße 2, 70736 Fellbach 

Telefon 0711 957679-0, info@fe-elektroanlagen.de, www.fe-elektroanlagen.de

architektur — bauleitung

 
www.blocherpartners.com —  Herdweg 19, 70174 Stuttgart

Stuttgart —  Mannheim —  Berlin —  Ahmedabad
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Grundstein des

Neuen Lusthauses

entdeckt

STUTTGART. S
chon vor dem

Bau des

Kunstgebäude
s im Jahr 1913 war

des-

sen Standort für e
in repräsentative

s

Gebäude genutzt worde
n. Seit 1593

befand sich dort das „Neue Lust-

haus“ der württembergischen Herr-

scher. Es war e
in Ort für höfis

che Fes-

te und galt als eines d
er bedeutends

-

ten Bauwerke der deutschen
Spätre-

naissance. Zu
Beginn der San

ierungs-

arbeiten entdeckten Arbeiter einen

zweiten Grundstein des Vorgänger-

baus. Schon 1991 beim Bau des

Kunstgebäude
s war ein erste

r Grund-

stein gefunden worden. Im 18. Jahr-

hundert wurde das Lusthaus zum

Opernhaus umgebaut, von den Re-

naissance-Ele
menten blieb nur we-

nig erhalten. D
as Opernhaus

brannte

1902 vollständ
ig ab. (jüs)

Wo aus Freude 

am Handwerk 

Schönes entsteht.

Wo Schönes entsteht

Ihr Komplettdienstleister in den Gewerken Maler, Lackierer, 

Stuckateur, Schreiner, Bodenleger & Raumausstatter.

Leibbrand · Lutherstr. 65 · Schorndorf · 07181.92015-0 · leibbrand.de

Umbau und

Sanierung

16 Sonderveröff
entlichungen
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Tübingen ist Teamarbeit
Die Arbeit bei der Stadtverwaltung Tübingen ist vielfältig und innovativ. Wir bringen gemeinsam viele
neue Ideen voran und gehen neue Wege. Für viele Zukunftsthemen sind wir überregional die Vorreiter.
Unsere Stadt sprudelt vor Leben. In vielen kleinen Teams sorgen wir dafür, dass Tübingen lebenswert
ist und bleibt. Das geht nur, weil wir im großen Team Tübingen gut zusammenarbeiten und auch zu-
sammenhalten, wenn es darauf ankommt.

Lerne uns kennen und werde
Teil von Team Tübingen
BILD: UNIVERSITÄTSSTADT TÜBINGEN

Wir sind Team
Durchstarten

Duhast große Pläne undwillst durch-
starten? Dann mach dich mit uns ge-
meinsam auf den Weg! Wir sind im-
mer auf der Suche nach engagierten
und motivierten Nachwuchskräften.
Dafür bieten wir viele Möglichkeiten
für Ausbildung, Studium, Praktikum
und Freiwilligendienst (FSJ & Bufdi).
Egal, ob du lieber mit Menschen, im
Büro oder handwerklich arbeitest –
bei uns findest du das passende
Team.

Im Team geben wir gemeinsam Gas. BILD: UNI-
VERSITÄTSSTADT TÜBINGEN

Wir sind
Team Neugedacht

Ob Energieeffizienz, Mobilität oder
Lebensqualität: Gemeinsam arbei-
ten wir daran, nachhaltige Alterna-
tiven zu entwickeln und umzuset-
zen. Wir setzen Impulse und finden
neue Lösungen – damit Tübingen
auch in Zukunft eine lebenswerte
Stadt für alle ist.

Zusammen arbeitenwir für eine lebenswer-
te Stadt. BILD: UNIVERSITÄTSSTADT TÜBINGEN

Gemeinsam
sind wir Team
Tübingen
Von der Verwaltung über die Pädago-
gik bis hin zur Kultur, ob am Schreib-
tisch, in der Bastelecke oder ander fri-
schen Luft: Bei uns trägt jedes Team
seinen Teil zu einer modernen und
leistungsfähigen Organisation bei.
Für eine nachhaltige und vielseitige
Stadt, in der es allen gut geht.

Wir sind
Team Zukunft

Tübingen ist lebendig, jung und ein
echtesZuhause für Familien.Diepäd-
agogische Arbeit liegt uns deshalb be-
sonders am Herzen. Wir sind Träger
von über 40 Kitas mit mehr als 2.500
Plätzen und 18 Schulkindbetreuun-
gen, die mit vielen verschiedenen
pädagogischen Konzepten arbeiten –
eng vernetzt und ständig im Aus-
tausch miteinander.

Gemeinsam begleiten wir die Talente von
morgen. BILD: UNIVERSITÄTSSTADT TÜBINGEN

Sicher, sinnvoll und jeden Tag mit
einem Team, in dem es einfach stimmt
– das ist die Arbeit bei der Stadtver-
waltung. Aber wir können noch mehr.

Mobilität – grün & günstig
Von JobRad bis zum ver-
günstigten Deutsch-
landticket: Wir bieten

viele Möglichkeiten, kli-
mafreundlich und günstig unterwegs
zu sein. Für dienstliche Fahrten ste-
hen E-Bikes und E-Autos zur Verfü-
gung.

Innovation
Wir bringen gemeinsam
neue Ideen voran: Sei es
die Einführung der
Verpackungssteuer, di-
gitale Gemeinderatssit-

zungen während Corona
oder Bürgerbeteiligungen bei der
Neugestaltung des Europaplatzes.
Wir gehen neue Wege, finden inno-
vative Lösungen und sind für viele
Zukunftsthemen überregional die
Vorreiter.

Vereinbarkeit von
Familie & Beruf

Wir unterstützen dich da-
bei, Job und Privatleben
entspannt miteinander
zu vereinbaren – mit fle-

xiblen Arbeitszeitmodellen,
Teilzeitmöglichkeiten und der Op-
tion, im Homeoffice oder im Tandem
zu arbeiten. Außerdem helfen wir bei
der Suche nach geeigneten Betreu-
ungsplätzen für deine Kinder.

Gut leben in Tübingen

Wer in Tübingen arbei-
tet, soll hier auch gut
leben können. Deshalb
werden Mitarbeitende

der Stadtverwaltung bei der
Bewerbung auf GWG-Mietwohnun-
gen priorisiert – und erhalten einen
kostenlosen Ausweis für die Stadt-
bücherei.

Lebendiges städtisches Umfeld

Tübingen sprudelt vor
Leben. Hier passiert viel
auf kleinem Raum. Histo-

rische Fachwerkhäuser,
Parks und das grüne Neckarufer bil-
den die Kulisse für ein buntes kultu-
relles Treiben. Zwischen internatio-
naler Zukunftsforschung und roman-
tischem Altstadtbummel liegt in Tü-
bingen nur ein kurzer Fußmarsch.
Das macht unsere Stadt so beson-
ders.

Abwechslung und Vielfalt

Rund 2.300 Mitarbei-
tende gehen bei uns in
ganz unterschiedlichen

Bereichen den verschie-
densten Aufgaben nach. Wir sind
Menschen unterschiedlichen Al-
ters, Geschlechts, Herkunft, Reli-
gion und sexueller Orientierung so-
wie Menschen mit und ohne Behin-
derung. Offenheit und Chancen-
gleichheit sind für uns eine Selbst-
verständlichkeit.

Sport & Gesundheit

Deine Gesundheit ist
uns viel wert. Bei uns
gibt es höhenverstellba-
re Schreibtische, eine be-

wegte Mittagspause und
vielfältige Sport- und Gesundheits-
angebote – oft auch während der
Arbeitszeit.

WIR
SINDTeam Tübingen

Es gibt viele starke
Gründe für
Team Tübingen.

Weiterbildung und Karriere

Bei uns hast du viele
Möglichkeiten, dich
weiterzuentwickeln.
Dazu gehören individu-

elle Weiterbildungen für
den Beruf, aber auch besondere
Angebote für die persönliche Ent-
wicklung: Wie wäre es zum Beispiel
mit Waldbaden, Selbstverteidigung
oder Speedreading?

Entdecke Team Tübingen und die verschiedenen Wege, die zu uns führen. 
Lass dich inspirieren von den persönlichen Geschichten, die wir dir erzählen.
https://team-tübingen.de/team.story

Wir arbeiten in der lebendigen, 
familienfreundlichen Unistadt.
In vielen Einheiten gestalten 
wir das lebenswerte Tübingen 
von morgen. Wir suchen:

WIR
SINDTeam

Tübingen

Fachkraft für Arbeitssicherheit 
nach § 5 ASiG (m/w/d)

• Vollzeit, unbefristet
• Entgeltgruppe 11 TVöD 
• Kennziffer 00-1-25/2

Teamleitung 
Organisation  (m/w/d)

• Vollzeit, unbefristet
• Besoldungsgruppe A 12
• Kennziffer  00-13-25/3

team-tübingen.de

Werde ein Teil
von Team Tübingen!

Haben wir dein Interesse 
geweckt? Dann bewirb dich 
jetzt online:

Möchten Sie Ihre Stadt, Ihre Gemeinde oder Ihr Landratsamt als Arbeitgeber vorstellen? Infos & Buchung unter E-Mail anzeigen@staatsanzeiger.de

Sonderveröffentlichung

Arbeitgeberporträt

Arbeitgeberverzeichnis 2025
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ARBEITGEBERVERZEICHNIS 2025DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES 

JOURNAL FÜR ABSOLVENTEN DER VERWALTUNGSHOCHSCHULE EVP 6,80 EURO

DURCHSTARTEN JETZT
STAATSANZEIGER Wochenzeitung für Wirtschaft, Politik und Verwaltung in Baden-Württemberg

Hybrides Arbeiten:
Modell der

Gegenwart und der
Zukunft.

Seite 5

„Wohnen für alle“ – das Hohe Haus in Tübingen. 

Daniel Schaible im Inter-
view:  Wie plant man 

einen modernen, mo-
dularen Holzbau für 

flexiblen, zukunfts-
fähigen Wohnraum 

und variable Gewer-
beflächen?

Acht Geschosse „Woh-
nen für alle“ inklusive ei-

ner Kindertagesstätte: Das 

Hohe Haus in Tübingen wird das 

neue Queckareal mit dem nordöst-

lich angrenzenden Stadtquartier Alte 

Weberei verbinden. Die moderne 

Holzskelett-Konstruktion mit Baubu-

che-Stützen im KFW-40 plus Standard 

bietet maximale Flexibilität für Woh-

nungen und gewerbliche Nutzungen. 

proHolzBW sprach mit Daniel Schaible 

von Holzbau Schaible aus Wildberg, 

dem ausführenden Holzbauunterneh-

men über die Planung und Realisierung 

des Gebäudes.
Herr Schaible, gute Planung ist beim 

Bauen mit Holz zentral. Welche Rolle 

spielt die Arbeitsvorbereitung dabei, 

wenn doch der Architekt und auch 

der Tragwerksplaner die Planung vor-

geben?Um einen modernen Holzbau mög-

lichst wirtschaftlich zu realisieren, 

muss der Vorfertigungsgrad hoch 

sein. Um dieses Ziel zu erreichen, be-

nötigt man eine gute und gründliche 

Arbeitsvorbereitung. Dies hilft, viele 

Probleme auf der Baustelle zu verhin-

dern. Unter Arbeitsvorbereitung ver-

steht der Holzbauer, das ganze Pro-

jekt quasi wie einen digitalen Zwilling 

vorab zusammenzubauen und dabei 

gleichzeitig alle wichtigen Themen der 

Planung zusammenfließen zu lassen 

und in die Holzbauteile einzuarbeiten. 

Die einzelnen Fachplaner haben gute 

Fachkompetenz und kennen sich in ih-

ren Gewerken aus. Letztendlich muss 

aber dann der Holzbauer in der Ar-

beitsvorbereitung den digitalen Zwil-

ling soweit bringen, dass er auf seinen 

Maschinen und Anlagen gefertigt und 

letztendlich auch montiert werden 

kann. Diese Kompetenz liegt aus mei-

Hohes Haus in Tübingen. 
Architekur: bernardo ba-

der architekten, Bregenz. 
Visualisierung: expressiv, 

Hörbranzner Sicht ausschließlich 

bei dem ausführenden Holz-

baubetrieb. Je früher dieser in 

die Planungsphase eingebunden wird, 

desto besser.
In welcher Planungsphase wurden 

Sie in den Planungsprozess einbe-

zogen?Wir wurden in den Planungsprozess 

einbezogen, als die Ausführungs-

planung noch nicht vollendet war, 

aber doch schon so weit, dass eine 

Ausschreibung für die Haupttragkon-

struktion durchgeführt werden konn-

te. Somit konnten wir im Zuge der 

Arbeitsvorbereitung noch Einfluss 

auf verschiedene Dinge nehmen, die 

dann einen optimierten Bauablauf er-

möglicht haben.Konnten Sie die übergebenen Daten 

aus der Architektur problemlos für 

die Werkstattfertigung verwenden?

In diesem Fall gab es seitens der 

Architektur kein 3D-Modell des Bau-

werks; es wurde klassisch in 2D ge-

zeichnet. Jedoch waren die in 2D 

gezeichneten Pläne von sehr guter 

Qualität, sodass sie direkt in unsere 

Software eingelesen werden konn-

ten. Sie wurden als Vorlage verwen-

det, und das Gebäude wurde aus 

den vorhandenen Grundrissen und 

Schnitten „extrudiert“ – eine Metho-

de, die in der Praxis sehr gut funk-

tioniert. Natürlich können aber auch 

bereits 3D-Modelle aus der Planung 

der Architekten übernommen und 

dann für unsere Zwecke weiter ver-

feinert werden. Hier ist jedoch bei in-

dividuellen Bauwerken der Aufwand 

sehr hoch. Die Variante mit 3D-Mo-

dellen lohnt sich bei seriellen Bau-

vorhaben oder wenn oft die gleichen 

Partner zusammenarbeiten.

Wie hat die Zusammenarbeit mit dem 

Tragwerksplaner funktioniert?

Die Zusammenarbeit mit dem Trag-

werksplaner hat hervorragend funkti-

oniert und Spaß gemacht. Der Trag-

werksplaner hat auf Konstruktionen 

zurückgegriffen, die bereits mehrfach 

gebaut wurden, sodass ein gewisses 

Know-how vorhanden war. Darüber 

hinaus hat er sich einerseits auf die 

individuellen Anforderungen und Ge-

gebenheiten des Bauwerks eingelas-

sen und war andererseits bereit, auf 

unsere Änderungswünsche einzuge-

hen, um das Bauvorhaben an unsere 

Produktions- und Montageabläufe an-

zupassen. 
War die vom Architekten gewählte 

Gebäudestruktur und die vom Trag-

werksplaner gewählte Konstruktion 

für Sie fremd oder bereits „alltägliche 

Übung“?Der Tragwerksplaner hat auf einen 

Aussteifungskern aus Beton, hochbe-

lastbare Bauteile aus Baubuche und 

Holz-Beton-Verbunddecken zurück-

gegriffen. Diese Elemente werden 

im Holzbau bereits seit längerer Zeit 

eingesetzt und etablieren sich immer 

mehr, sodass sie kein Neuland mehr 

sind. Jedoch ist ein siebenstöckiges 

Gebäude keine alltägliche Übung, 

sondern eine Herausforderung, die die 

eine oder andere Portion Hirnschmalz 

erfordert. 
War der Ablauf der Montage für Ihr 

Team eher holprig oder ohne große 

Hürden? Anders gefragt: Musste viel 

improvisiert werden?
 Zum Glück nicht. Der Ablauf der Mon-

tage war durch die anfangs beschrie-

bene Arbeitsvorbereitung sehr gut ge-

plant. Viele Themen konnten bereits 

im Vorfeld abgeklärt werden, sodass 

es nicht allzu viele Überraschungen 

gab. Ganz ohne ging es jedoch nicht. 

So musste beispielsweise beim Witte-

rungsschutz nachjustiert werden, da 

eine von uns eingesetzte Dichtungs-

bahn nicht den gewünschten Zweck 

erfüllte und undicht war. Dieses Pro-

blem konnte bei den nächsten Stock-

werken durch den Einsatz einer bes-

seren Dichtungsbahn eines anderen 

Herstellers behoben werden.

Hürden habe ich bei diesem Projekt 

nur wenige wahrgenommen – und ich 

bin mir sicher, dass diese durch die 

gute Planung der Architekten und In-

genieure bereits im Vorfeld aus dem 

Weg geräumt wurden.
 

Welche Vorteile konnte der Holzbau 

bei diesem Bauwerk ausspielen?

 Dank der hohen Vorfertigung konnte 

die Bauzeit erheblich verkürzt wer-

den. Ein weiterer Vorteil war die Ver-

wendung fertiger Oberflächen, die 

den zusätzlichen Ausbauaufwand mi-

nimierten und somit Zeit und Kosten 

sparten. Durch den Einsatz von Holz 

als hauptsächlichem Baustoff wurde 

zudem ein angenehmes und natür-

liches Raumklima geschaffen. Holz 

reguliert die Luftfeuchtigkeit, sorgt für 

ein behagliches Wohngefühl und trägt 

zur Wohlfühlatmosphäre bei. Darüber 

hinaus leistet der Holzbau mit diesem 

Bauwerk einen positiven Beitrag zum 

Klimaschutz. Die rund 700 m³ verbau-

tes Holz speichern über die gesamte 

Lebensdauer des Gebäudes etwa 600 

Tonnen CO2. Zusätzlich wurden CO2-

Emissionen durch die Substitution von 

Beton durch Holz vermieden.

Daniel Schaible,  Geschäftsführer von Holzbau 

Schaible auf der Baustelle 
Hohes Haus in Tübingen. 

Foto: Holzbau Schaible.

Fachkongress am Bodensee

Zum vierten Mal findet am 6. und 7. Mai 2025 in Friedrichshafen am Bodensee 

der D-A-CH übergreifende Fachkongress „Drei Länder, eine Mission: Holzbau 

–  weil Zukunft nachwachsen muss“ statt. Der Kongress wird von proHolzBW 

im Auftrag der Holzbau-Offensive Baden-Württemberg in Kooperation mit Li-

gnum Ost, vorarlberger holzbau_kunst, und proholz Bayern veranstaltet. Auf 

Kommunen kommen im Wohnungsbau große Aufgaben zu. An Vorbild-Pro-

jekten der öffentlichen Hand wird erläutert, wie das kommunale Bauen mit 

Holz gelingen kann und das Bauen klima- und zukunftsgerecht transformiert 

werden kann. Auf unserem Fachkongress sprechen Expertinnen und Exper-

ten aus allen drei Ländern, die sich bereits auf diesen Weg 

aufgemacht haben. Lassen Sie sich von den Lösungsan-

sätzen und spannenden Projektentwicklungen inspirieren.

Alle Informationen und Anmeldung unter  

https://proholzbw.de/?post_type=termine&p=13485 

oder über folgenden QR-Code: 

Neues Fachbuch: 
Holz. Von der Materie 

zum GebautenISBN: 978-3-95553-662-6Welche forstwirtschaftlichen, tech-

nologischen und baukulturellen 

Entwicklungen ermöglichen das 

nachhaltige Bauen mit Holz, wie 

ist der Holzbau regional geprägt?  

Die Schönheit und Qualitäten der 

Materie Holz werden im Buch auf unerwar-tete Weise ins Bild gesetzt.

Sonderthemen 2026

	� Arbeitgeber im öffentlichen Dienst

	� Arbeitgeberporträt

	� Arbeitgeberverzeichnis

	� Klima & Energie

	� Infrastruktur – Verkehr & Stadtentwicklung

	� Beschaffung – Fahrzeuge/Hardware/Software

	� Finanzen – Banken/Versicherung/Dienstleistung

	� Sicherheit – Gebäude/EDV/Brandschutz

	� Beruf & Karriere – Aus- und Weiterbildung

	� Made in Baden-Württemberg

	� Unsere Verwaltung

	� Durchstarten Jetzt

Anzeigenberatung 
	 0711 666 01-222 
	 anzeigen@staatsanzeiger.de 

13

mailto:anzeigen%40staatsanzeiger.de?subject=


Technische Angaben

Format (B x H) 
Rheinisches Format 350 mm x 510 mm

Satzspiegel (B x H) 
324 mm x 485 mm

Spaltenbreite

Grundschrift 
Noto, 9 Punkt

Druckverfahren, Auflösung/Raster 
Rollen-Offsetdruck, CTP, 40er-Raster.

Bildauflösung 
200 dpi für Graustufen- und Farbbilder. 
1.270 dpi für Strichzeichnungen.

Spalten 1 2 3 4 5 6

mm 50,75 105,40 160,05 214,70 269,35 324,00

Farben 
HKS- und Pantonefarben werden grundsätzlich 
aus der Euroskala gedruckt. Es gelten die Prozent-
werte des HKS-Gremiums. Drucktechnisch 
bedingte geringfügige Abweichungen im Farbton 
berechtigen nicht zu Ersatzansprüchen oder 
Preisnachlässen. Die entsprechenden 
ICC-Profile, ISOnewspaper26v4.icc (Farbe) 
und ISOnewspaper26v4_gr.icc (Graustufen), 
sind unter www.ifra.de erhältlich.

Tonwerte 
Punktzuwachs: ca. 26 %, 
technisches Raster: mind. 15 %, 
maximale Flächendeckung: 240 %, 
Linienstärke: mind. 0,2 mm, 
Lichtpunkt = 7 %, 
Tiefenpunkt = 90 %.

Druckunterlagen 
Anlieferung nur digital. Geschlossenes Format 
(mit eingebundenen Bildern und Schriften). 
Keine offenen Daten. Filme und Proofs können 
nicht verarbeitet werden. Anlieferung als 
PDF/X-3. Alternativ auch als EPS oder Postscript.

PostScript (PS)-Dateien 
Postscript-Druckertreiber verwenden. 
Bei Farbdateien keine Vorseparation. 
Schriften einbinden.

PDF-Dateien 
Bitte ausschließlich mit Acrobat Distiller erstellen. 
Einstellungen (Settings) können von uns zur 
Verfügung gestellt werden. Verwendung 
von anderen PDF-Tools könnten zu Qualitäts-
problemen führen.

EPS-Dateien 
Bitte Schriften einbinden bzw. in Zeichenpfade/ 
Kurven umwandeln.
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Ferientermine 2026 für Baden-Württemberg: Weihnachten 22.12.25 – 05.01.26, Ostern 30.03.26 – 10.04.26, Pfingsten 26.05.26 – 05.06.26

Januar Februar März April Mai Juni
Info 
AS =  Anzeigenschluss,  
immer 15 Uhr
Staatsanzeiger, Zentralblatt, 
Stellenanzeigen, Landesaus- 
schreibungsblatt
ET =  Erscheinungstermin

  Vorgezogener Anzeigenschluss

ERSCHEINUNGS- 
TERMINE 2026

Kontakt 
Staatsanzeiger für  
Baden-Württemberg GmbH & Co. KG
Breitscheidstraße 69
70176 Stuttgart
 staatsanzeiger.de 
 anzeigen.staatsanzeiger.de

Anzeigenabteilung  
 anzeigen@staatsanzeiger.de 
	07 11.6 66 01-222

Zentralblatt / Bekanntmachungen
 zentralblatt@staatsanzeiger.de
	0711.6 66 01-226

Ausschreibungsdienst
 ausschreibungen@staatsanzeiger.de  
	07 11.6 66 01-477
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Erscheinungsweise 
Wöchentlich jeden Freitag

51 Ausgaben pro Jahr 
Außer 02.01.2026 

Ist der Freitag ein Feiertag, erscheint 
der Staatsanzeiger i. d. R. einen Tag früher. 
Erscheinungskalender zum Download

	 anzeigen.staatsanzeiger.de/staatsanzeiger

Anzeigenschluss 
Mittwochs 15:00 Uhr 
(in Wochen mit Feiertagen 1 Tag früher)

Technische Angaben

Bitte nicht verwenden 
DCS-Formate, Haarlinien, RGB-/LAB-Bilder, 
Duplexbilder mit Sonderfarben.

Gesamtfarbauftrag 
Maximal 240 %

Format 
Dokumentgröße muss der Anzeigengröße 
entsprechen. Keine Seitenränder definieren, 
keine Auftragsinformationen hinzufügen.

Anzeigenauftrag 
Zu jeder übermittelten Anzeige ist eine Begleit-
information mit Angaben zu folgenden Punkten 
erforderlich: Kunde, Auftraggeber, Ausgabe, 
Erscheinungstermin, Anzeigenformat, Farbig-
keit, Art der Datei, Erstellungsprogramm und 
Ansprechpartner.

Beilagenanlieferung 
3 Tage vor der Beilegung frei Haus. 
Alle Beilagen ungebündelt und unverschränkt 
anliefern. Pakete deutlich beschriften mit 
Inhalts- und Mengenangabe sowie Angabe 
der zu belegenden Ausgabe.

Ungeheuer + Ulmer KG GmbH & Co. 
c/o Beilage Staatsanzeiger BW 
Körnerstraße 14-18 
71634 Ludwigsburg
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https://anzeigen.staatsanzeiger.de/wp-content/uploads/2025/10/Erscheinungskalender-2026.pdf


Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.	„Anzeigenauftrag” im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen 
Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.	Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, 
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten 
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3.	Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-
einbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auf- 
trag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4.	Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass 
dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nicht-
erfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5.	Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in be-
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf die-
se Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.

6.	Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem 
Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7.	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen 
des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheit-
lichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzu-
lehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Billigung 
eines vorgelegten Musters bindend. Beilagen, die durch Format 
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen.

8.	Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand-
freier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber ver-
antwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck-
unterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag 
gewährleistet die übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9.	Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige An-
spruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzan-
zeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte 
angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut  
nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind 
ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorher-
sehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder 
Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden 
wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. 
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber 
hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; 
in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für 
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts be-
schränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung 
und Beleg geltend gemacht werden.

10.	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert, 
sofern der Auftraggeber diese bis spätestens drei Arbeitstage vor 
Erscheinen der Anzeige anfordert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. 
Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm inner-
halb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig 
übermittelten Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten Frist 
zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

11.	Besondere Größenvorschriften können nur bei fertig gelieferter 
Druckvorlage berücksichtigt werden. Sonst wird die nach Art der 
Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zu-
grunde gelegt.

12.	Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rech-
nung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der 
Anzeige, übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preis-
liste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist 
zu bezahlen. 

13.	Wird die Zahlungsfrist vom Auftraggeber überschritten, werden 
Zinsen in Höhe von 3 v. H. über dem jeweils gültigen Basiszins-
satz der Europäischen Zentralbank sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Aus-
führung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vor-
liegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag-
gebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14.	Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg in der 
Regel in Form eines Anzeigenausdrucks. Weitere Belege sind 
kostenpflichtig. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

15.	Kosten für die Anfertigung bestellter Fotoabzüge, Proofs und 
Zeichnungen sowie von dem Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16.	Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über 
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet 
werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere 
Weise genannte durchschnittliche Auflage oder wenn eine Auflage 
nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeit- 
schriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) 
Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter 
Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 
v. H., bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v. H., bei einer 
Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H., bei einer Auflage 
über 500.000 Exemplaren 5 v. H. beträgt. Darüber hinaus sind bei 
Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn 
der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so 
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der 
Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
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17.	 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffern-
anzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. 
Nachsendungen bzw. Aufbewahrung der Eingänge erfolgen 
bis längstens vier Wochen nach Erscheinen der Ziffernanzeige. 
Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden ver-
nichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne 
dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich 
als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden 
Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers 
zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 überschreiten, 
sowie Waren, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von 
der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegen-
genommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch 
ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftrag-
geber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

18.	Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet 
drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

19.	Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichts-
stand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht 
im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der 
Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch 
bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt 
oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages ver-
einbart.

20.	Abweichend von Nummer 6 berechtigt eine Auflagenminderung 
bei Titeln, die heftbezogene Auflagendaten veröffentlichen, nur 
dann zu einer Preisminderung, wenn und soweit sie bei einer 
Auflage („Garantieauflage“) 15 v. H. überschreitet. Voraussetzung 
für einen Anspruch auf Preisminderung ist ein rabattfähiger Ab-
schluss auf Basis der Mengenstaffel und für mindestens drei Aus-
gaben. Grundlage für die Berechnung der Preisminderung ist der 
Auftrag pro Unternehmen, soweit nicht bei Auftragserteilung eine 
Abrechnung nach Marken, die bei Auftragserteilung zu definieren 
sind, vereinbart wurde. Die mögliche Auflagenminderung errech-
net sich als Saldo der Auflagenüber- und Auflagenunterschreitun-
gen der belegten Ausgaben innerhalb des Insertionsjahres. Die 

Rückvergütung erfolgt am Kampagnenende auf Basis des Kun-
dennettos unter Berücksichtigung der bereits gewährten Agentur-
vergütung als Naturalgutschrift oder, wenn dies nicht mehr mög-
lich ist, als Entgelt. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nur, 
wenn die Rückvergütungssumme mindestens 3.000 € beträgt. 
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen

a)	Anzeigenaufträge sind schriftlich (Brief, E-Mail) zu erteilen. 
Für Fehler infolge undeutlicher Niederschrift sowie fern-
mündlich veranlasster Änderungen übernimmt der Verlag 
keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. Bei Satzfehlern 
entsteht in keinem Fall Anspruch auf Schadensersatz; es kann nur 
die Aufnahme einer sachgerechten Berichtigung verlangt werden.

b)	Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigen-
texte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet aber nicht, wenn er 
von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird.

c)	Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen 
auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft. Für die Aufnahme von 
Anzeigen an bestimmten Plätzen kann keine Gewähr übernommen  
werden. Bestimmte Platz und Datumsvorschriften des Auftraggebers 
sind nur bindend, wenn sie vom Verlag schriftlich bestätigt wurden. 
Gestaltungsvorschriften können nur im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten berücksichtigt werden.

d)	Widerruft der Auftraggeber seinen Auftrag oder ändert er ihn ab, 
nachdem die Anzeige gesetzt wurde, berechnet der Verlag 30 % 
des Anzeigenpreises.

e)	AE-Provision erhalten nur Agenturen, die Anzeigen gewerbsmäßig 
im eigenen Namen und für eigene Rechnung erwerben und an 
Dritte weiterveräußern. Für Festpreise, Sonderformate und Aktions- 
preise wird keine AE-Provison gewährt.

f)	 Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung 
von Aufträgen und Leistung von Schadensersatz; letztere auch für 
etwa nicht oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen.

g)	Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und 
die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion gestellten Text- und 
Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von An-
sprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des 
Auftrages, auch wenn er abbestellt sein sollte, erwachsen. Der 
Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu 

prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Durch 
Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, 
die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich 
auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, 
zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigen-
tarifs. Erscheinen abbestellte Anzeigen, so stehen auch dem 
Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

h)	Der Verlag ist nicht verpflichtet, im Chiffredienst Zuschriften von 
Computer-Servicediensten, Chiffre-Servicediensten und gewerb-
lichen Schreibbüros weiter zu leiten.

i)	 Die Vertragsdaten des Auftraggebers werden in einer EDV-Anlage 
verarbeitet und über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung hinaus 
gespeichert.

j)	 Preisvergünstigungen aufgrund besonderer Übertragungswege 
und Datenformate werden nur gewährt bei Einhaltung der entspre-
chenden Vorgaben des Verlags.

k)	Datenschutz: Gemäß § 33 BDSG weisen wir darauf hin, dass im 
Rahmen der Geschäftsbeziehungen die erforderlichen Kunden- 
und Lieferantendaten mittels elektronischer Datenverarbeitung 
gespeichert werden.

l)	 Besteht der Kunde entgegen der technischen Empfehlung des 
Verlags auf der Veröffentlichung seiner überlieferten (digitalen u. ä.) 
Druckvorlagen, steht ihm kein Preisminderungs- oder sonstiger 
Anspruch zu, falls das Druckergebnis nicht seinen Vorstellungen 
entspricht (z. B. Schriften, Rasterweiten). Falls der Kunde Computer- 
viren mit seinen Druckunterlagen übermittelt, kann der Verlag 
diese Datei sofort löschen, ohne dass dem Kunden irgendwelche 
Ansprüche zustehen; der Verlag unterrichtet den Kunden hierüber 
unverzüglich.

Auch online unter:  
staatsanzeiger.de/agb 

https://archiv.staatsanzeiger.de/agb/
http://staatsanzeiger.de/agb


Jetzt Angebot sichern 
	0711 666 01-44 
	staatsanzeiger.de/abo

Die unabhängige Wochenzeitung berichtet direkt aus dem Landtag, bietet umfassende  
Übersicht über die Landes- und Kommunalpolitik, das Wirtschaftsleben und die öffentlichen 
Ausschreibungen. Hintergründig, analytisch und meinungsstark, ohne parteiisch zu 
werden. Ergänzt durch amtliche Bekanntmachungen, Inhalte zu Rechtsfragen sowie einen 
umfangreichen Stellenmarkt.

4 Wochen Gratis-Abo

https://archiv.staatsanzeiger.de/service/shop/

